
Drucksache 12/4317 

10.02.93 

Sachgebiet 213  

Deutscher Bundestag 
12. Wahlperiode 

Beschlußempfehlung*) 
des Ausschusses für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
(19. Ausschuß) 

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. 
— Drucksache 12/3944 — 

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
— Drucksachen 12/4047, 12/4208 — 

Entwurf eines Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung 
und Bereitstellung von Wohnbauland 
(Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz) 

zu dem Gesetzentwurf der Abgeordneten Peter Conradi, Dr. Eckhart Pick, 
Achim Großmann, Hermann Bachmaier, Hans Gottfried Bernrath, 
Dr. Ulrich Böhme (Unna), Dr. Herta Däubler-Gmelin, Freimut Duve, 
Norbert Formanski, Iris Gleicke, Hans-Joachim Hacker, Gerlinde Hämmerle, 
Lothar Ibrügger, Gabriele Iwersen, Dr. Ulrich Janzen, Dr. Hans-Hinrich Knaape, 
Horst Kubatschka, Dr. Uwe Küster, Dr. Christine Lucyga, Dieter Maaß (Herne), 
Ulrike Mascher, Dr. Jürgen Meyer (Ulm), Franz Müntefering, Walter Rempe, 
Margot von Renesse, Otto Reschke, Dieter Schanz, Siegfried Scheffler, 
Dieter Schloten, Horst Schmidbauer (Nürnberg), Renate Schmidt (Nürnberg), 
Wilhelm Schmidt (Salzgi tter), Dr. Jürgen Schmude, Erika Simm, Ludwig Stiegler, 
Dr. Peter Struck, Dieter Wiefelspütz, Dr. Hans de With, Hans-Ulrich Klose und 
der Fraktion der SPD 
- Drucksache 12/3626 - 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Baugesetzbuchs — § 22a 

*) Bericht der Abgeordneten Peter Conradi und Peter Götz folgt. 
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zu dem Antrag der Abgeordneten Dietmar Schütz, Michael Müller (Düsseldorf), 
Hermann Bachmaier, Angelika Barbe, Hans Gottfried Bernrath, 
Dr. Ulrich Böhme (Unna), Friedhelm Julius Beucher, Lieselott Blunck (Uetersen), 
Ursula Burchardt, Marion Caspers-Merk, Peter Conradi, Dr. Marliese

-

Dobberthien, Ludwig Eich, Lothar Fischer (Homburg), Arne Fuhrmann, 
Monika Ganseforth, Dr. Liesel Hartenstein, Renate Jäger, Susanne Kastner, 
Dr. Karl-Heinz Klejdzinski, Siegrun Klemmer, Walter Kolbow, Horst Kubatschka, 
Dr. Klaus Kübler, Klaus Lennartz, Ulrike Mehl, Jutta Müller (Völklingen), 
Manfred Reimann, Otto Schily, Karl-Heinz Schröter, Ernst Schwanhold, 
Dr. Peter Struck, Hans Georg Wagner, Wolfgang Weiermann, 
Reinhard Weis (Stendal), Dr. Axel Wernitz, Hans-Ulrich Klose und der Fraktion 
der SPD 
— Drucksache 12/3948 — 

Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im . Umweltbereich 

A. Problem 

Die Planungs- und Genehmigungsverfahren für gewerbliche und 
industrielle Vorhaben dauern in Deutschl and oft zu lange. Dies 
hemmt vor allem in den neuen, aber auch in den alten Ländern den 
wirtschaftlichen Aufschwung und die Schaffung von neuen 
Arbeitsplätzen und bedeutet im internationalen Wettbewerb 
zunehmend einen Standortnachteil. 

Der zur Deckung der erheblich gestiegenen Wohnungsnachfrage 
notwendige Wohnungsbau wird durch den Mangel an ausgewie-
senem und verfügbarem Wohnbauland gebremst. Die Ausweisung 
und Mobilisierung von Wohnbauland wird durch die planungs- 
und baurechtlichen Rahmenbedingungen und die regionalplane-
rischen und naturschutzrechtlichen Vorgaben oft erschwert. 

B. Lösung 

Der von den Koalitionsfraktionen und von der Bundesregier ung 
vorgelegte Entwurf eines Investitionserleichterungs- und Wohn-
baulandgesetzes, den der Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau mit Änderungen und Ergänzungen mit Mehrheit 
zur Annahme empfiehlt, sieht zur Erleichterung und Beschleuni-
gung von Investitionen und zur verstärkten Ausweisung und 
Bereitstellung von Bauland vor allem für Wohnzwecke u. a. vor: 

— Erleichterungen und Beschleunigungen im Bau- und städte-
baulichen Planungsrecht, 

— Vereinfachungen und Beschleunigungen bei immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungen, 

— Stärkung vertraglicher Elemente im Städtebaurecht, 
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— Verkürzung des Raumordnungsverfahrens sowie die Möglich-
keit des Absehens hiervon, 

— Harmonisierung von Baurecht und Naturschutzrecht, 

— Beschleunigung bei der Genehmigung von Abfallentsorgungs-
anlagen, 

— befristete Straffung des Rechtsmittelweges in den neuen Län

-

dern in Verwaltungsstreitverfahren. 

Die Ausschußmehrheit empfiehlt darüber hinaus zur Vermeidung 
besonderer Härten bei der Umwandlung von Miet- in Eigentums-
wohnungen die Einfügung eines Gesetzes über eine Sozialklausel 
in Gebieten mit gefährdeter Wohnungsversorgung. 

Mehrheit im Ausschuß 

C. Alternativen 

Die Fraktion der SPD hat im Ausschuß zwar einzelne Neuregelun-
gen wie die Übernahme der städtebaulichen Entwicklungsmaß-
nahme ins Baugesetzbuch (BauGB) und die Vorschriften über den 
städtebaulichen Vertrag mitgetragen, dem Gesetzentwurf als Gan-
zem jedoch ihre Zustimmung versagt, weil nach ihrer Ansicht diese 
Maßnahmen ohne die Einführung des zonierten Satzungsrechts 
und der Grundsteuer C die dringend notwendige Baulandmobili-
sierung nicht herbeiführen werden und einzelne Regelungen wie 
z. B. zum Außenbereich mit einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung nicht vereinbar sind. Die Fraktion der SPD hat auch 
— in Fortentwicklung ihres Gesetzentwurfs in Drucksache 
12/3626 — den Antrag gestellt, im BauGB eine Regelung einzufü-
gen, mit der die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen 
unter bestimmten Voraussetzungen in Gebieten mit erhöhtem 
Wohnbedarf befristet unterbunden werden soll. 

Die Fraktion der SPD hat ferner mit Drucksache 12/3948 Vor-
schläge zur Beschleunigung umweltrechtlicher Zulassungsverfah-
ren vorgelegt, die sich zum Teil mit dem Regierungsentwurf 
decken, zum Teil aber auch von ihm abweichen, insbesondere im 
Hinblick auf die Institutionalisierung „neuer kooperativer Formen 
der Entscheidungsfindung" und die Stärkung von „Bürgerrechten 
zugunsten der Umwelt". 

D. Kosten 

Bund und Länder werden nicht mit Kosten belastet. Kosteneinspa-
rungen im Verwaltungsvollzug sind möglich, aber nicht zu quan-
tifizieren. 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

1. den Entwurf eines Investitionserleichterungs- und Wohnbau-
landgesetzes — Drucksachen 12/3944, 12/4047, 12/4208 — in 
der aus der anliegenden Zusammenstellung ersichtlichen Fas-
sung anzunehmen, 

2. den Gesetzentwurf in Drucksache 12/3626 abzulehnen, 

3. den Antrag in Drucksache 12/3948 abzulehnen, 

4. folgende Entschließung zu fassen: 

a) Der Deutsche Bundestag ist sich der besonderen Bedeutung 
des Gesetzes für die Erleichterung und Beschleunigung von 
Investitionen insbesondere in den neuen Ländern bewußt. 
Die dazu eröffneten neuen rechtlichen Möglichkeiten bedür-
fen einer konsequenten Umsetzung durch eine entschei-
dungsfreudige Verwaltung. Der Deutsche Bundestag erneu-
ert daher seinen bereits zum Haushalt 1993 gefaßten 
Beschluß: 

Die Herstellung gleicher Lebensverhältnisse in Ost und West 
sowie die Überleitung einer zentralistisch geführten Plan-
wirtschaft in eine soziale Marktwirtschaft stellen auch wei-
terhin eine der größten Herausforderungen in der deutschen 
Geschichte dar. Die Bewältigung des Strukturwandels erfor-
dert von den verantwortlichen Entscheidungsträgern zügi-
ges Handeln auf der Grundlage zum Teil neuer Rechtsvor-
schriften, ohne daß auf Erfahrungswerte in der Vergangen-
heit zurückgegriffen werden könnte. Unabdingbare Voraus-
setzungen für einen schnellen wirtschaftlichen Aufschwung 
in den neuen Ländern sind rasche Entscheidungen und deren 
unverzügliche Umsetzung. Vor diesem Hintergrund sind alle 
Entscheidungsträger in Bund, Ländern und Gemeinden 
aufgefordert, auf der Grundlage des geltenden Rechts 
schnell und kreativ zu entscheiden und Ermessensspiel-
räume bestmöglich zugunsten der Bürger auszuschöpfen. 
Die unbestreitbaren Schwierigkeiten in den neuen Ländern 
sollten von den vorgesetzten Behörden und Prüfungsgremien 
— unter Wahrung ihrer jewei ligen Aufgaben, ihrer Eigenver-
antwortung und ihrer Unabhängigkeit - bei der Beurteilung 
von Einzelfällen berücksichtigt werden. 

b) Der Deutsche Bundestag sieht in dem Gesetz zugleich einen 
wichtigen Beitrag für die beschleunigte Ausweisung drin-
gend benötigten Wohnbaulandes, die Erleichterung von 
Wohnbauvorhaben und den Abbau von Bürokratie im Bau-
geschehen. Er appelliert an die Gemeinden, von den neuen 
Instrumenten umfassend Gebrauch zu machen und verstärkt 
Wohnbauland bedarfsgerecht auszuweisen. 
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Der Deutsche Bundestag forde rt  die Länder auf, den Vollzug 
dieses Gesetzes zu unterstützen und den Gestaltungsraum 
der Gemeinden bei der Bauleitplanung zu fördern. Er bittet 
die Länder, in ihrem Gesetzgebungsbereich alle Möglichkei-
ten zum Abbau überholter rechtlicher Anforderungen an das 
Bauen, insbesondere beim nachträglichen Dachgeschoßaus-
bau und zur Beschleunigung der Baugenehmigungsverfah-
ren, auszuschöpfen. Auch die Landes- und Regionalplanung 
soll die Gemeinden bei der Ausweisung von Wohnbauflä-
chen unterstützen. 

c) Der Deutsche Bundestag bekundet seinen Wi llen, nach 
Auslaufen des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch 
und der Überleitungsvorschriften für die neuen Länder das 
Städtebaurecht des Bundes wieder einheitlich im Baugesetz-
buch zusammenzuführen. Er forde rt  daher die Bundesregie-
rung auf, dem Deutschen Bundestag rechtzeitig vor Auslau-
fen des Maßnahmengesetzes und der Überleitungsregelun-
gen über deren Wirkung — unter Einschluß der Berichts-
pflicht aus Drucksache 11/6636 — zu berichten und hierzu 
seine Rechtstatsachen- und Wirkungsforschung zu verstär-
ken. 

d) Der Deutsche Bundestag sieht in dem Gesetz einen wichtigen 
Schritt, um die Dauer der Genehmigungsverfahren für Anla-
gen zu verkürzen. Ein Ergebnis der Anhörungen von Sach-
verständigen war, daß wesentliche Ursachen für die Dauer 
von Genehmigungsverfahren auch in den verwaltungsinter-
nen Abläufen bei Genehmigungs- und beteiligten Behörden, 
aber auch bei den Antragstellern, liegen. Die von der 
Bundesregierung vorgelegte Novelle der 9. BImSchVO führt 
mit dem Instrument der Vorbesprechungen ein beschleuni-
gendes Verfahrenselement ein, doch schöpft sie nicht die 
Möglichkeiten der Verfahrensoptimierung aus. 

Der Deutsche Bundestag bittet daher die Bundesregierung, 
soweit es in der Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes 
liegt, durch ergänzende Regelungen in der 9. BImSchVO 
oder darauf basierenden Verwaltungsvorschriften in Abstim-
mung mit den Ländern unter anderem folgende Regelungen 
für ein effektiveres Verfahrensmanagement — ohne Verlust 
an Prüfungstiefe — verbindlich festzulegen: 

— Antragskonferenzen mit allen beteiligten Behörden zur 
Festlegung der notwendigen Unterlagen, 

— Einschaltung von zentralen Ansprechpersonen mit Koor-
dinierungsfunktion in der Genehmigungsbehörde 
(Projektmanager), möglichst auch bei den Antragstel-
lern, 

— Sternverfahren bei der Versendung von Unterlagen und 
Einholung von Stellungnahmen, 

— Ämterkonferenzen zur Abkürzung der Beteiligungsver-
fahren, zur raschen und koordinierten Formulierung von 
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Stellungnahmen und Auflagen und zu deren Erörterung 
mit dem Antragsteller, 

— Vorgabe von kurzen Äußerungsfristen beteiligter Behör-
den, verbunden mit der Anberaumung von Ämterkonfe-
renzen, 

— Vor-Ort-Termine mit allen Beteiligten. 

Angesichts der positiven Erfahrungen in den USA sollte auch 
in der Bundesrepublik Deutschland verstärkt das Mediato-
ren-Verfahren eingesetzt werden, bei dem ein neutraler 
Vermittler mit der Verfahrensleitung betraut wird. Hierfür 
sind die rechtlichen Rahmenbedingungen zu verbessern 
oder zu schaffen. 

Der Deutsche Bundestag forde rt  die Bundesregierung auf, 
ihm zur Umsetzung der Vorschläge zu Buchstabe d bis 
September 1993 zu berichten. 

Bonn, den 10. Februar 1993 

Der Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 

Werner Dörflinger 

Vorsitzender 

Peter Conradi 

Berichterstatter 

Peter Götz 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung 
und Bereitstellung von Wohnbauland 
(Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz) 
- Drucksachen 12/3944, 12/4047, 12/4208 - 
mit den Beschlüssen des Ausschusses für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
(19. Ausschuß) 

Entwurf 

Entwurf eines Gesetzes zur Erleichterung 
von Investitionen und der Ausweisung 
und Bereitstellung von Wohnbauland 

(Investitionserleichterungs- 
und Wohnbaulandgesetz) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes

-

rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Baugesetzbuchs 

Das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2253), 
zuletzt geändert durch Artikel 11 § 8 des Gesetzes 
vom 14. Juli 1992 (BGBl. I S. 1257), wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 14 Abs. 4 werden nach dem Wort  „Sanie-
rungsgebiet" die Wörter „oder im städtebauli-
chen Entwicklungsbereich" eingefügt. 

2. § 15 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Im ersten Halbsatz werden nach dem Wort 
 „Sanierungsgebiet" die Wörter „oder im städ-

tebaulichen Entwicklungsbereich" eingefügt. 

b) Im zweiten Halbsatz werden nach dem Wo rt 
 „Sanierungsgebiets" die Wörter „oder des 

städtebaulichen Entwicklungsbereichs" ein-
gefügt. 

3. In § 17 Abs. 6 Satz 1 werden nach dem Wo rt 
 „Sanierungsgebiets" die Wörter „oder des städte-

baulichen Entwicklungsbereichs" eingefügt. 

4. In § 19 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 werden nach dem Wo rt 
 „Sanierungsgebiet" die Wörter „oder in einem 

städtebaulichen Entwicklungsbereich" einge-
fügt. 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

Entwurf eines Gesetzes zur Erleichterung 
von Investitionen und der Ausweisung 
und Bereitstellung von Wohnbauland 

(Investitionserleichterungs- 
und Wohnbaulandgesetz) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Baugesetzbuchs 

Das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2253), 
zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 
11. Januar 1993 (BGBl. I S. 50), wird wie folgt 
geändert: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird aufgehoben. 

bb) Die Sätze 3 bis 6 werden die Sätze 2 
bis 5. 

cc) In Satz 4 wird die Angabe „Satz 3" durch 
die Angabe „Satz 2" ersetzt. 
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Entwurf 

5. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 3 wird aufgehoben. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „und die 
Zustimmung der höheren Verwaltungsbe-
hörde" gestrichen und das Wo rt  „dürfen" 
durch das Wort  „darf" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter ,, und die 
Zustimmung der höheren Verwaltungs-
behörde" gestrichen und das Wort  ,,gel

-

ten"  durch das Wo rt  ,,gilt" ersetzt. 

cc) Satz 3 wird aufgehoben. 

6. § 38 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach dem Wort  „Personenbeförderungsgeset-
zes" wird ein Komma eingefügt. 

b) Die Wörter „und des Abfallgesetzes sowie" 
werden gestrichen. 

c) Nach dem Wort  „Verkehr" werden die Wörter 
sowie des Abfallgesetzes über die Errichtung 

und den Betrieb von Abfallentsorgungsanla-
gen für die Ablagerung von Abfällen (Depo-
nien) und des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes über die Errichtung und den Betrieb von 
öffentlich zugänglichen Abfallentsorgungsan-
lagen" eingefügt. 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

dd) Satz 7 wird Satz 6 und wie folgt gefaßt: 
„Das Einvernehmen der Gemeinde gilt als 
erteilt, wenn es nicht binnen zwei Mona

-

ten nach Eingang des Ersuchens der 
Genehmigungsbehörde verweigert wird; 
dem Ersuchen steht die Einreichung des 
Antrags bei der Gemeinde gleich, wenn 
sie nach Landesrecht vorgeschrieben 
ist." 

b) In Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 werden nach dem Wort 
 „Sanierungsgebiet" die Wörter „oder in einem 

städtebaulichen Entwicklungsbereich" einge

-

fügt. 

4 a. In § 22 Abs. 6 Satz 2 wird die Angabe ,, § 19 Abs. 3

-

Satz 3 bis 7" durch die Angabe „§ 19 Abs. 3 Satz 2 
bis 6" ersetzt. 

4b. In § 24 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuchs werden 
nach den Wörtern „für öffentliche Zwecke" die 
Wörter „oder für Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men nach § 8a des Bundesnaturschutzgesetzes" 
eingefügt. 

5. § 36 wird wie folgt geändert: 

Oa) In der Überschrift werden die Wörter „und 
der höheren Verwaltungsbehörde" gestri-
chen. 

a) unverändert 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) unverändert 

bb) Satz. 2 wird wie folgt gefaßt: 
„Das Einvernehmen der Gemeinde gilt 
als erteilt, wenn es nicht binnen zwei 
Monaten nach Eingang des Ersuchens 
der Genehmigungsbehörde verweigert 
wird; dem Ersuchen steht die Einrei-
chung des Antrags bei der Gemeinde 
gleich, wenn sie nach Landesrecht vor-
geschrieben ist." 

cc) unverändert 

6. unverändert 
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Entwurf 

7. § 45 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

,, (1) Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans 
(§ 30) und innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile (§ 34) können zur Erschlie-

ßung oder Neugestaltung bestimmter Gebiete 
bebaute und unbebaute Grundstücke durch 
Umlegung in der Weise neu geordnet werden, daß 
nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder 
sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grund-
stücke entstehen. Innerhalb der im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile kann eine Umlegung 
durchgeführt werden, wenn sich aus der Eigenart 
der näheren Umgebung hinreichende Kriterien 
für die Neuordnung der Grundstücke ergeben." 

8. § 124 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 124 
Erschließungsvertrag 

(1) Die Gemeinde kann die Erschließung von 
Grundstücken durch Vertrag auf einen Dritten 
übertragen. 

(2) Gegenstand des Erschließungsvertrages 
können nach Bundes- oder nach Landesrecht 
beitragsfähige sowie nicht beitragsfähige Er-
schließungsanlagen in einem bestimmten Er-
schließungsgebiet in der Gemeinde sein. Der 
Dritte kann sich gegenüber der Gemeinde ver-
pflichten, die Erschließungskosten ganz oder teil-
weise zu tragen; dies gilt unabhängig davon, ob 
die Erschließungsanlagen nach Bundes- oder 
Landesrecht beitragsfähig sind. § 129 Abs. 1

-

Satz 3 ist nicht anzuwenden. 

(3) Die vertraglich vereinbarten Leistungen 
müssen den gesamten Umständen nach angemes-
sen sein und im sachlichen Zusammenhang mit 
der Erschließung stehen. Hat die Gemeinde einen 
Bebauungsplan im Sinne des § 30 Abs. 1 erlassen 
und lehnt sie das zumutbare Angebot eines Drit-
ten ab, die im Bebauungsplan vorgesehene 
Erschließung vorzunehmen, ist sie verpflichtet, 
die Erschließung selbst durchzuführen. 

(4) Der Erschließungsvertrag bedarf der Schrift-
form, soweit nicht durch Rechtsvorschriften eine 
andere Form vorgeschrieben ist." 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

7. unverändert 

7a. In § 46 Abs. 4 wird folgender Satz 3 eingefügt: 
„Die Gemeinde kann die Vorbereitung der im 
Umlegungsverfahren zu treffenden Entscheidun-
gen sowie die zur Durchführung der Umlegung 
erforderlichen vermessungs- und katastertechni-
schen Aufgaben öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieuren übertragen." 

8. § 124 wird wie folgt gefaßt: 

„§124 
Erschließungsvertrag 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) Die vertraglich vereinbarten Leistungen 
müssen den gesamten Umständen nach angemes-
sen sein und in sachlichem Zusammenhang mit 
der Erschließung stehen. Hat die Gemeinde einen 
Bebauungsplan im Sinne des § 30 Abs. 1 erlassen 
und lehnt sie das zumutbare Angebot eines Drit-
ten ab, die im Bebauungsplan vorgesehene 
Erschließung vorzunehmen, ist sie verpflichtet, 
die Erschließung selbst durchzuführen. 

(4) unverändert 

8a. § 133 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 
„Für ein Grundstück, für das eine Beitragspflicht 
noch nicht oder nicht in vollem Umfang entstan-
den ist, können Vorausleistungen auf den 
Erschließungsbeitrag bis zur Höhe des voraus- 
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Entwurf 

9. Dem § 141 wird folgender Absatz 4 angefügt: 
„(4) ist der Beschluß über den Beginn der 

vorbereitenden Untersuchungen gefaßt und orts-
üblich bekanntgemacht, ist § 15 auf Anträge auf 
Durchführung eines Vorhabens und auf Erteilung 
einer Teilungsgenehmigung im Sinne von § 144

-

Abs. 1 Nr. 1 und 2 entsprechend anzuwenden. Mit 
der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets  

wird ein Bescheid über die Zurückstellung des 
Baugesuchs nach Satz 1 unwirksam." 

10. Im Zweiten Kapitel wird der Zweite Teil wie folgt 
gefaßt: 

„Zweiter Teil 
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 

§ 165 
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 

(1) Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen in 
Stadt und Land, deren einheitliche Vorbereitung 
und zügige Durchführung im öffentlichen Inter-
esse liegen, werden nach den Vorschriften dieses 
Teils vorbereitet und durchgeführt. 

(2) Mit städtebaulichen Entwicklungsmaßnah-
men nach Absatz 1 sollen Ortsteile und andere 
Teile des Gemeindegebiets entsprechend ihrer 
besonderen Bedeutung für die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung der Gemeinde oder 
entsprechend der angestrebten Entwicklung des 
Landesgebiets oder der Region erstmalig entwik

-

kelt oder im Rahmen einer städtebaulichen Neu-
ordnung einer neuen Entwicklung zugeführt wer-
den. Die Maßnahmen sollen der Errichtung von 
Wohn- und Arbeitsstätten sowie von Gemeinbe-
darfs- und Folgeeinrichtungen dienen. 

(3) Die Gemeinde kann einen Bereich, in dem 
eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme 
durchgeführt werden so ll, durch Beschluß förm-
lich als städtebaulichen Entwicklungsbereich 
festlegen, wenn 

1. die Maßnahme den Zielen und Zwecken nach 
Absatz 2 entspricht, 

2. das Wohl der Allgemeinheit die Durchführung 
der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
erfordert, insbesondere zur Deckung eines 
erhöhten Bedarfs an Wohn- und Arbeitsstätten 
oder zur Wiedernutzung brachliegender Flä-

chen, 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

sichtlichen endgültigen Erschließungsbeitrags 
verlangt werden, wenn ein Bauvorhaben auf dem 
Grundstück genehmigt wird oder wenn mit der 
Herstellung der Erschließungsanlagen begon-
nen worden ist und die endgültige Herstellung 
der Erschließungsanlagen innerhalb von vier 
Jahren zu erwarten ist." 

9. unverändert 

9a. In § 145 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 19 Abs. 3

-
Satz 4 bis 6" durch die Angabe „§ 19 Abs. 3 Satz 3 
bis 5" ersetzt. 

10. Im Zweiten Kapitel wird der Zweite Teil wie folgt 
gefaßt: 

„Zweiter Teil 
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 

§ 165 
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 
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3. die zügige Durchführung der Maßnahme 
innerhalb eines absehbaren Zeitraums ge-
währleistet ist. 

Die öffentlichen und privaten Belange sind 
gegeneinander und untereinander gerecht abzu-
wägen. 

(4) Die Gemeinde hat vor der förmlichen Fest-
legung des städtebaulichen Entwicklungsbe-
reichs Voruntersuchungen durchzuführen oder zu 
veranlassen, die erforderlich sind, um Beurtei-
lungsunterlagen über die Festlegungsvorausset-
zungen nach Absatz 3 zu gewinnen. Von Vorun-
tersuchungen kann abgesehen werden, wenn 
hinreichende Beurteilungsunterlagen bereits vor-
liegen. Die Gemeinde leitet die Vorbereitung der 
Entwicklung durch den Beschluß über den Beginn 
der Voruntersuchungen ein. Der Beschluß ist 
ortsüblich bekanntzumachen. Dabei ist auf die 
Auskunftspflicht nach § 138 hinzuweisen. Ist der 
Beschluß über den Beginn der Voruntersuchun-
gen gefaßt und ortsüblich bekanntgemacht, sind 
die §§ 137, 138 und 139 über die Beteiligung und 
Mitwirkung der Be troffenen, die Auskunftspflicht 
und die Beteiligung und Mitwirkung öffentlicher 
Aufgabenträger sowie § 15 über die Zurückstel-
lung von Baugesuchen auf Anträge auf Durchfüh-
rung eines Vorhabens und auf Erteilung einer 
Teilungsgenehmigung im Sinne von § 144 Abs. 1

-

Nr. 1 und 2 entsprechend anzuwenden. 

(5) Der städtebauliche Entwicklungsbereich ist 
so zu begrenzen, daß sich die Entwicklung zweck-
mäßig durchführen läßt. Einzelne Grundstücke, 
die von der Entwicklung nicht be troffen werden, 
können aus dem Bereich ganz oder teilweise 
ausgenommen werden. Im Zusammenhang be-
baute Gebiete können in den städtebaulichen 
Entwicklungsbereich einbezogen werden, wenn 
die Flächen, vorhandenen Gebäude oder sonsti-
gen baulichen Anlagen nicht entsprechend der 
beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung und 
Ordnung genutzt werden. Grundstücke, die den 
in § 26 Nr. 2 und § 35 Abs. 1 Nr. 6 bezeichneten 
Zwecken dienen, die in § 26 Nr. 3 bezeichneten 
Grundstücke sowie Grundstücke, für die nach § 1

-

Abs. 2 des Landbeschaffungsgesetzes ein Anhö-
rungsverfahren eingeleitet worden ist, und bun-
deseigene Grundstücke, bei denen die Absicht, 
sie für Zwecke der Landesverteidigung zu ver-
wenden, der Gemeinde bekannt ist, dürfen nur 
mit Zustimmung des Bedarfsträgers in den städte-
baulichen Entwicklungsbereich einbezogen wer-
den. Der Bedarfsträger soll seine Zustimmung 
erteilen, wenn auch bei Berücksichtigung seiner 
Aufgaben ein überwiegendes öffentliches Inter-
esse an der Durchführung der städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme besteht. 

(6) Die Gemeinde beschließt die förmliche Fest-
legung des städtebaulichen Entwicklungsbe-
reichs als Satzung (Entwicklungssatzung). In der 
Entwicklungssatzung ist der städtebauliche Ent-
wicklungsbereich zu bezeichnen. 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

(4) Die Gemeinde hat vor der förmlichen Fest-
legung des städtebaulichen Entwicklungsbe-
reichs die Voruntersuchungen durchzuführen 
oder zu veranlassen, die erforderlich sind, um 
Beurteilungsunterlagen über die Festlegungsvor-
aussetzungen nach Absatz 3 zu gewinnen. Von 
Voruntersuchungen kann abgesehen werden, 
wenn hinreichende Beurteilungsunterlagen be-
reits vorliegen. Die Gemeinde leitet die Vorberei-
tung der Entwicklung durch den Beschluß über 
den Beginn der Voruntersuchungen ein. Der 
Beschluß ist ortsüblich bekanntzumachen. Dabei 
ist auf die Auskunftspflicht nach § 138 hinzuwei-
sen. Ist der Beschluß über den Beginn der Vorun-
tersuchungen gefaßt und ortsüblich bekanntge-
macht, sind die §§ 137, 138 und 139 über die 
Beteiligung und Mitwirkung der Be troffenen, die 
Auskunftspflicht und die Beteiligung und Mitwir-
kung öffentlicher Aufgabenträger sowie § 15 auf 
Anträge auf Durchführung eines Vorhabens und 
auf Erteilung einer Teilungsgenehmigung im 
Sinne von § 144 Abs. 1 Nr. 1 und 2 entsprechend 
anzuwenden. 

(5) Der städtebauliche Entwicklungsbereich ist 
so zu begrenzen, daß sich die Entwicklung zweck-
mäßig durchführen läßt. Einzelne Grundstücke, 
die von der Entwicklung nicht be troffen werden, 
können .aus dem Bereich ganz oder teilweise 
ausgenommen werden. Grundstücke, die den in 
§ 26 Nr. 2 und § 35 Abs. 1 Nr. 6 bezeichneten 
Zwecken dienen, die in § 26 Nr. 3 bezeichneten 
Grundstücke sowie Grundstücke, für die nach § 1 
Abs. 2 des Landbeschaffungsgesetzes ein Anhö-
rungsverfahren eingeleitet worden ist, und bun-
deseigene Grundstücke, bei denen die Absicht, 
sie für Zwecke der Landesverteidigung zu ver-
wenden, der Gemeinde bekannt ist, dürfen nur 
mit Zustimmung des Bedarfsträgers in den städte-
baulichen Entwicklungsbereich einbezogen wer-
den. Der Bedarfsträger soll seine Zustimmung 
erteilen, wenn auch bei Berücksichtigung seiner 
Aufgaben ein überwiegendes öffentliches Inter-
esse an  der Durchführung der städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme besteht. 

(6) unverändert 
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(7) Die Entwicklungssatzung bedarf der Geneh-
migung der höheren Verwaltungsbehörde; dem 
Antrag auf Genehmigung ist ein Bericht fiber die 
Grande, die die förmliche Festlegung des ent-
wicklungsbedürftigen Bereichs rechtfertigen, 
beizufügen. § 6 Abs. 2 und 4 ist entsprechend 
anzuwenden. 

(8) Die Entwicklungssatzung ist zusammen mit 
der Erteilung der Genehmigung ortsüblich 
bekanntzumachen. Hierbei ist auf die Genehmi-
gungspflicht nach den §§ 144, 145 und 153 Abs. 2 
hinzuweisen. Mit der Bekanntmachung wird die 
Entwicklungssatzung rechtsverbindlich. 

(9) Die Gemeinde teilt dem Grundbuchamt die 
rechtsverbindliche Entwicklungssatzung mit. Sie 
hat hierbei die von der Entwicklungssatzung 
betroffenen Grundstücke einzeln aufzuführen. 
Das Grundbuchamt hat in die Grundbücher dieser 
Grundstücke einzutragen, daß eine städtebauli-
che Entwicklungsmaßnahme durchgeführt wird 
(Entwicklungsvermerk). § 54 Abs. 2 und 3 ist 
entsprechend anzuwenden. 

§ 166 
Zuständigkeit und Aufgaben 

(1) Die Entwicklungsmaßnahme wird von der 
Gemeinde vorbereitet und durchgeführt, sofern 
nicht nach Absatz 4 eine abweichende R egelung . 
getroffen wird. Die Gemeinde hat für den städte-
baulichen Entwicklungsbereich ohne Verzug 
Bebauungspläne aufzustellen und, soweit eine 
Aufgabe nicht nach sonstigen gesetzlichen Vor-
schriften einem anderen obliegt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zu ergreifen, um die vorgese-
hene Entwicklung im städtebaulichen Entwick-
lungsbereich zu verwirklichen. 

(2) Die Gemeinde hat die Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, daß ein funktionsfähiger 
Bereich entsprechend der beabsichtigten städte-
baulichen Entwicklung und Ordnung entsteht, 
der nach seinem wirtschaftlichen Gefüge und der 
Zusammensetzung seiner Bevölkerung den Zie-
len und Zwecken der städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme entspricht und in dem eine ord-
nungsgemäße und zweckentsprechende Versor-
gung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstlei

-

stungen sichergestellt ist. 

(3) Die Gemeinde soll die Grundstücke im 
städtebaulichen Entwicklungsbereich erwerben. 
Dabei soll sie feststellen, ob und in welcher 
Rechtsform die bisherigen Eigentümer einen spä-
teren Erwerb von Grundstücken oder Rechten im 
Rahmen des § 169 Abs. 6 anstreben. Die Ge-
meinde soll von dem Erwerb eines Grundstücks 
absehen, wenn 

1. bei einem baulich genutzten Grundstück die 
Art  und das Maß der baulichen Nutzung bei 
der Durchführung der Entwicklungsmaß-
nahme nicht geändert werden sollen oder 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

(7) unverändert 

(8) unverändert 

(9) unverändert 

§166 
unverändert 
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2. der Eigentümer eines Grundstücks, dessen 
Verwendung nach den Zielen und Zwecken 
der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
bestimmt oder mit ausreichender Sicherheit 
bestimmbar ist, in der Lage ist, das Grundstück 
binnen angemessener Frist dementsprechend 
zu nutzen, und er sich hierzu verpflichtet. 

Erwirbt die Gemeinde ein Grundstück nicht, ist 
der Eigentümer verpflichtet, einen Ausgleichsbe-
trag an die Gemeinde zu entrichten, der der durch 
die Entwicklungsmaßnahme bedingten Erhö-
hung des Bodenwerts seines Grundstücks ent-
spricht. Die §§ 154 und 155 sind entsprechend 
anzuwenden. 

(4) Die Vorbereitung und Durchführung der 
Entwicklungsmaßnahme kann einem Planungs-
verband nach § 205 Abs. 4 übertragen werden. 

§ 167 
Entwicklungsträger 

(1) Die Gemeinde kann einen Entwicklungsträ-
ger beauftragen, 

1. die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme 
vorzubereiten und durchzuführen, 

2. Mittel, die die Gemeinde zur Verfügung stellt 
oder die ihr gewährt werden oder sonstige der 
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme die-
nende Mittel zu bewirtschaften. 

(2) Die Gemeinde darf die Aufgabe nur einem 
Unternehmen übertragen, dem die zuständige 
Behörde bestätigt hat, daß es die Voraussetzun-
gen für die Übernahme der Aufgabe als Entwick-
lungsträger erfüllt; § 158 ist entsprechend anzu-
wenden. 

(3) Der Entwicklungsträger erfüllt die ihm von 
der Gemeinde übertragenen Aufgaben im eige-
nen Namen für Rechnung der Gemeinde als deren 
Treuhänder. § 159 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 sowie 
die §§ 160 und 161 sind entsprechend anzuwen-
den. 

(4) Der Entwicklungsträger ist verpflichtet, die 
Grundstücke des Treuhandvermögens nach Maß-
gabe des § 169 Abs. 5 bis 8 zu veräußern; er ist 
dabei an Weisungen der Gemeinde gebunden. 

§ 168 
Übernahmeverlangen 

(1) Der Eigentümer eines im städtebaulichen 
Entwicklungsbereich gelegenen Grundstücks 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

§ 167 
Entwicklungsträger 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) Der Entwicklungsträger erfüllt die ihm von 
der Gemeinde übertragenen Aufgaben in eige-
nem Namen für Rechnung der Gemeinde als 
deren Treuhänder. § 159 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 
sowie die §§ 160 und 161 sind entsprechend 
anzuwenden. 

(4) unverändert 

§ 168 

unverändert 
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kann von der Gemeinde die Übernahme des 
Grundstücks verlangen, wenn es ihm mit Rück-
sicht auf die Erklärung zum städtebaulichen Ent-
wicklungsbereich oder den Stand der Entwick-
lungsmaßnahme wirtschaftlich nicht mehr zuzu-
muten ist, das Grundstück zu behalten oder in der 
bisherigen oder einer anderen zulässigen Art  zu 
nutzen. Liegen die Flächen eines land- oder 
forstwirtschaftlichen Betriebs sowohl innerhalb 
als auch außerhalb des städtebaulichen Entwick-
lungsbereichs, kann der Eigentümer von der 
Gemeinde die Übernahme sämtlicher Grund-
stücke des Betriebs verlangen, wenn die Erfül-
lung des Übernahmeverlangens für die Ge-
meinde keine unzumutbare Belastung bedeutet; 
die Gemeinde kann sich auf eine unzumutbare 
Belastung nicht berufen, soweit die außerhalb des 
städtebaulichen Entwicklungsbereichs gelege-
nen Grundstücke nicht mehr in angemessenem 
Umfang baulich oder wirtschaftlich genutzt wer

-
den können. 

(2) Kommt eine Einigung über die Übernahme 
nicht zustande, kann der Eigentümer die Entzie-
hung des Eigentums an  dem Grundstück verlan-
gen. Auf die Entziehung des Eigentums sind die 
Vorschriften des Fünften Teils des Ersten Kapitels 
über die Enteignung entsprechend anzuwen-
den. 

§ 169 
Besondere Vorschriften 

für den städtebaulichen Entwicklungsbereich 

(1) Im städtebaulichen Entwicklungsbereich 
sind entsprechend anzuwenden 

1. die §§ 144 und 145 (Genehmigungspflichtige 
Vorhaben, Teilungen und Rechtsvorgänge; 
Genehmigung), 

2. § 147 Abs. 2 und § 149 (Durchführung von 
Ordnungsmaßnahmen durch den Eigentümer; 
Kosten- und Finanzierungsübersicht), 

3. § 151 (Abgaben- und Auslagenbefreiung), 

4. § 153 Abs. 1 bis 3 (Bemessung von Ausgleichs- 
und Entschädigungsleistungen; Kaufpreise), 

5. § 154 Abs. 1 Satz 2 und § 156 (Erschließungs-
beiträge; Überleitungsvorschriften zur förmli-
chen Festlegung), 

6. die §§ 162 bis 164 (Abschluß der Maß

-

nahme), 

7. § 191 (Vorschriften über den Verkehr mit land-
und forstwirtschaftlichen Grundstücken). 

(2) Die Vorschriften des Vierten Teils des Ersten 
Kapitels über die Bodenordnung sind im städte-
baulichen Entwicklungsbereich nicht anzuwen-
den. 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

§ 169 
Besondere Vorschriften 

für den städtebaulichen Entwicklungsbereich 

(1) Im städtebaulichen Entwicklungsbereich 
sind entsprechend anzuwenden 

1. unverändert 

2. § 147 Abs. 2 (Durchführung von Ordnungs-
maßnahmen durch den Eigentümer), 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. unverändert 

6. unverändert 

7. unverändert 

(2) unverändert  
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(3) Die Enteignung ist im städtebaulichen Ent-
wicklungsbereich ohne Bebauungsplan zugun-
sten der Gemeinde oder des Entwicklungsträgers 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben zulässig. Sie setzt 
voraus, daß der Antragsteller sich ernsthaft um 
den freihändgen Erwerb des Grundstücks zu 
angemessenen Bedingungen bemüht hat. Die 
§§ 85, 87, 88 und 89 Abs. 1 bis 3 sind im städte-
baulichen Entwicklungsbereich nicht anzuwen-
den. 

(4) Auf land-  und forstwirtschaftlich genutzte 
Grundstücke ist § 153 Abs. 1 mit der Maßgabe 
entsprechend anzuwenden, daß in den Gebieten, 
in denen sich kein von dem innerlandwirtschaftli-
chen Verkehrswert abweichender Verkehrswert 
gebildet hat, der Wert maßgebend ist, der in 
vergleichbaren Fällen im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr auf dem allgemeinen Grund-
stücksmarkt dort zu erzielen wäre, wo keine 
Entwicklungsmaßnahmen vorgesehen sind. 

(5) Die Gemeinde ist verpflichtet, Grundstücke, 
die sie zur Durchführung der Entwicklungsmaß-
nahme freihändig oder nach den Vorschriften 
dieses Gesetzbuchs erworben hat, nach Maßgabe 
der Absätze 6 bis 8 zu veräußern mit Ausnahme 
der Flächen, die als Baugrundstücke für den 
Gemeinbedarf oder als Verkehrs-, Versorgungs-
oder Grünflächen in einem Bebauungsplan fest-
gesetzt sind oder für sonstige öffentliche Zwecke 
oder als Austauschland oder zur Entschädigung in 
Land benötigt werden. 

(6) Die Grundstücke sind nach ihrer Neuord-
nung und Erschließung unter Berücksichtigung 
weiter Kreise der Bevölkerung und unter Beach-
tung der Ziele und Zwecke der Entwicklungsmaß-
nahme an Bauwillige zu veräußern, die sich 
verpflichten, daß sie die Grundstücke innerhalb 
angemessener Frist entsprechend den Festset-
zungen des Bebauungsplans und den Erfordernis-
sen der Entwicklungsmaßnahme bebauen wer-
den. Dabei sind zunächst die früheren Eigentümer 
zu berücksichtigen, und zwar in erster Linie 
diejenigen, die kein sonstiges Grundeigentum 
oder nur Grundeigentum in geringem Umfang 
haben. Auf die Veräußerungspflicht ist § 89 Abs. 4 
anzuwenden. Zur land- oder forstwirtschaftlichen 
Nutzung festgesetzte Grundstücke sind Land-
oder Forstwirten anzubieten, die zur Durchfüh-
rung der Entwicklungsmaßnahme Grundstücke 
übereignet haben oder abgeben mußten. 

(7) Die Gemeinde hat bei der Veräußerung 
dafür zu sorgen, daß die Bauwilligen die Bebau-
ung in wirtschaft lich sinnvoller Aufeinanderfolge 
derart durchführen, daß die Ziele und Zwecke der 
städtebaulichen Entwicklung erreicht werden 
und die Vorhaben sich in den Rahmen der 
Gesamtmaßnahme einordnen. Sie hat weiter 
sicherzustellen, daß die neugeschaffenen bauli-
chen Anlagen entsprechend den Zielen und 
Zwecken der städtebaulichen Entwicklungsmaß-
nahme dauerhaft genutzt werden. 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

(3) unverändert 

(4) Auf land- oder forstwirtschaftlich genutzte 
Grundstücke ist § 153 Abs. 1 mit der Maßgabe 
entsprechend anzuwenden, daß der Wert maßge-
bend ist, der in vergleichbaren Fä llen im gewöhn-
lichen Geschäftsverkehr auf dem allgemeinen 
Grundstücksmarkt dort zu erzielen wäre, wo 
keine Entwicklungsmaßnahmen vorgesehen 
sind. 

(5) unverändert 

(6) Die Grundstücke sind nach ihrer Neuord-
nung und Erschließung unter Berücksichtigung 
weiter Kreise der Bevölkerung und unter Beach-
tung der Ziele und Zwecke der Entwicklungsmaß-
nahme an Bauwillige zu veräußern, die sich 
verpflichten, daß sie die Grundstücke innerhalb 
angemessener Frist entsprechend den Festset-
zungen des Bebauungsplans und den Erfordernis-
sen der Entwicklungsmaßnahme bebauen wer-
den. Dabei sind zunächst die früheren Eigentümer 
zu berücksichtigen. Auf die Veräußerungspflicht 
ist § 89 Abs. 4 anzuwenden. Zur land- oder forst-
wirtschaftlichen Nutzung festgesetzte Grund-
stücke sind Land- oder Forstwirten anzubieten, 
die zur Durchführung der Entwicklungsmaß-
nahme Grundstücke übereignet haben oder 
abgeben mußten. 

(7) Die Gemeinde hat bei der Veräußerung 
dafür zu sorgen, daß die Bauwilligen die Bebau-
ung in wirtschaftlich sinnvoller Aufeinanderfolge 
derart  durchführen, daß die Ziele und Zwecke der 
städtebaulichen Entwicklung erreicht werden 
und die Vorhaben sich in den Rahmen der 
Gesamtmaßnahme einordnen. Sie hat weiter 
sicherzustellen, daß die neu geschaffenen bauli-
chen Anlagen entsprechend den Zielen und 
Zwecken der städtebaulichen Entwicklungsmaß-
nahme dauerhaft genutzt werden. 
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(8) Das Grundstück oder das Recht ist zu dem 
Verkehrswert zu veräußern, der sich durch die 
rechtliche und tatsächliche Neuordnung des städ-
tebaulichen Entwicklungsbereichs ergibt. § 154

-

Abs. 5 ist auf den Teil des Kaufpreises entspre-
chend anzuwenden, der der durch die Entwick-
lung bedingten Werterhöhung des Grundstücks 
entspricht. 

§ 170 
Sonderregelung für Anpassungsgebiete 

Ergeben sich aus den Zielen und Zwecken der 
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme in ei-
nem im Zusammenhang bebauten Gebiet Maß-
nahmen zur Anpassung an die vorgesehene Ent-
wicklung, kann die Gemeinde dieses Gebiet in 
der Entwicklungssatzung förmlich festlegen (An-
passungsgebiet). Das Anpassungsgebiet ist in der 
Entwicklungssatzung zu bezeichnen. Die förmli-
che Festlegung darf erst erfolgen, wenn entspre-
chend § 141 vorbereitende Untersuchungen 
durchgeführt worden sind. In dem Anpassungs-
gebiet sind neben den für städtebauliche Ent

-

wicklungsmaßnahmen geltenden Vorschriften 
mit Ausnahme des § 166 Abs. 3 und des § 169 
Abs. 2 bis 8 die Vorschriften über städtebauliche 
Sanierungsmaßnahmen entsprechend anzuwen-
den, mit Ausnahme der  §§  136, 142 und 143 
Abs. 1, 2 und 4. 

§ 171 
entfällt". 

11. In § 175 Abs. 2 wird der Punkt am Ende durch ein 
Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz ange-
fügt: 

„bei Anordnung eines Baugebots nach § 176 kann 
dabei auch ein dringender Wohnbedarf der 
Bevölkerung berücksichtigt werden."  

12. Dem § 176 werden folgende Absätze 7 bis 9 
angefügt: 

„(7) Mit dem Baugebot kann die Verpflichtung 
verbunden werden, innerhalb einer zu bestim-
menden angemessenen Frist den für eine bauli-
che Nutzung des Grundstücks erforderlichen 
Antrag auf Erteilung einer bauaufsichtlichen 
Genehmigung zu stellen. 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

(8) Zur Finanzierung der Entwicklung ist das 
Grundstück oder das Recht zu dem Verkehrswert 
zu veräußern, der sich durch die rechtliche und 
tatsächliche Neuordnung des städtebaulichen 
Entwicklungsbereichs ergibt. § 154 Abs. 5 ist auf 
den Teil des Kaufpreises entsprechend anzuwen-
den, der der durch die Entwicklung bedingten 
Werterhöhung des Grundstücks entspricht. 

§ 170 

unverändert 

§ 171 
Kosten und Finanzierung 

der Entwicklungsmaßnahme 

(1) Einnahmen, die bei der Vorbereitung und 
Durchführung der Entwicklungsmaßnahme ent-
stehen, sind zur Finanzierung der Entwicklungs-
maßnahme zu verwenden. 

(2) Die Gemeinde hat entsprechend § 149 nach 
dem Stand der Planung eine Kosten- und Finan-
zierungsübersicht aufzustellen. Zu berücksichti-
gen sind die Kosten, die nach den Zielen und 
Zwecken der Entwicklung erforderlich sind." 

11. unverändert 

12. unverändert 
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(8) Kommt der Eigentümer der Verpflichtung 
nach Absatz 7 auch nach Vollstreckungsmaßnah-
men auf Grund landesrechtlicher Vorschriften 
nicht nach, kann das Enteignungsverfahren nach 
§ 85 Abs. 1 Nr. 5 auch vor Ablauf der Frist nach 
Absatz 1 eingeleitet werden. 

(9) In dem Enteignungsverfahren ist davon 
auszugehen, daß die Voraussetzungen des Bau-
gebots vorliegen; die Vorschriften über die Zuläs-
sigkeit der Enteignung bleiben unberührt. Bei der 
Bemessung der Entschädigung bleiben Werterhö-
hungen unberücksichtigt, die nach Unanfecht-
barkeit des Baugebots eingetreten sind, es sei 
denn, daß der Eigentümer die Werterhöhungen 
durch eigene Aufwendungen zulässigerweise 
bewirkt  hat."  

13. In § 180 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „oder 
städtebauliche Sanierungsmaßnahmen" durch 
ein Komma und die Wörter „städtebauliche 
Sanierungsmaßnahmen oder städtebauliche Ent-
wicklungsmaßnahmen" ersetzt. 

14. In § 182 Abs. 1 werden nach dem Wo rt „Sanie-
rungsgebiet" ein Komma und die Wörter „der 
Entwicklung im städtebaulichen Entwicklungs-
bereich" eingefügt. 

15. In § 186 werden nach dem Wort „Sanierungsge-
biet" ein Komma und die Wörter „im städtebauli-
chen Entwicklungsbereich" eingefügt. 

16. In § 203 Abs. 3 wird der Punkt am Ende durch ein 
Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz ange-
fügt: 

„dies gilt nicht für die Genehmigung von Satzun-
gen nach § 165 Abs. 7." 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

13. unverändert 

14. In § 182 Abs. 1 werden nach dem Wort „Sanie-
rungsgebiet" ein Komma und die Wörter „der 
Entwicklung im städtebaulichen Entwicklungs-
bereich" eingefügt. In § 182 Abs. 3 werden nach 
dem Wort  „Sanierungsgebiet" die Wörter „oder 
in einem städtebaulichen Entwicklungsbereich" 
sowie nach dem Wort  „Sanierungsmaßnahmen" 
die Wörter „oder städtebaulicher Entwicklungs-
maßnahmen" eingefügt. 

15. unverändert 

16. unverändert 

16a. Nach § 234 wird folgender § 234 a eingefügt: 

„§ 234 a 
Überleitungsvorschrift für die 

Teilungsgenehmigung 

§ 19 Abs. 3 Satz 2 und 7 ist in der bis zum 
31. März 1993 geltenden Fassung anzuwenden, 
wenn bis zum 31. März 1993 das Ersuchen zur 
Zustimmung der höheren Verwaltungsbehörde 
von der Genehmigungsbehörde gestellt worden 
ist." 

16b. Dem § 236 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) § 36 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 1 und 2 
ist in der bis zum 31. März 1993 geltenden 
Fassung anzuwenden, wenn bis zum 31. März 
1993 das Ersuchen zur Zustimmung der höheren 
Verwaltungsbehörde von der Genehmigungs-
behörde gestellt worden ist." 
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17. In § 237 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 1 a 
eingefügt: 

„(1 a) § 176 Abs. 9 ist auf Enteignungsverfahren 
nach § 85 Abs. 1 Nr. 5 anzuwenden, wenn der 
Eigentümer die Verpflichtung aus einem Bauge-
bot nicht erfüllt, das nach dem 31. Mai 1990 
angeordnet worden  ist."  

18. Dem § 242 wird folgender Absatz 8 angefügt: 

„(8) § 124 Abs. 2 Satz 2 ist auch auf Kostenver-
einbarungen in Erschließungsverträgen anzu-
wenden, die vor dem ... 1993 geschlossen wor-
den sind. Auf diese Verträge ist § 129 Abs. 1

-

Satz 3 weiterhin anzuwenden." 

19. In § 245 Abs. 8 werden nach der Angabe „ § 165" 
die Wörter „in der bis zum ... 1993 geltenden 
Fassung" eingefügt. 

20. Nach § 245 wird folgender § 245 a eingefügt: 

§ 245 a 

Überleitungsvorschriften für städtebauliche 
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

(1) In dem Gebiet, in dem das Grundgesetz 
schon vor dem 3. Oktober 1990 galt, ist § 141

-

Abs. 4 auf Beschlüsse über den Beginn der vorbe-
reitenden Untersuchungen, die vor dem ... 1993 
bekanntgemacht worden sind, nicht anzuwen-
den. In dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages 
genannten Gebiet ist § 141 Abs. 4 auf Anträge auf 
Durchführung eines Vorhabens und auf Erteilung 
einer Teilungsgenehmigung im Sinne des § 144 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 anzuwenden, die vor dem .. . 
1993 bei der zuständigen Behörde gestellt worden 
sind und über deren Zulässigkeit noch nicht 
unanfechtbar entschieden worden ist. 

(2) Ist eine städtebauliche Entwicklungsmaß-
nahme vor dem 1. Juli 1987 förmlich festgelegt 
worden, sind die §§ 165 bis 171 in der bis zum .. . 
1993 geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

(3) Auf förmlich festgelegte städtebauliche Ent-
wicklungsmaßnahmen nach den §§ 6 und 7 des 
Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch in der 
bis zum ... 1993 geltenden Fassung sind die 
Vorschriften der §§ 165 bis 170 anzuwenden. Auf 
Anträge auf Durchführung eines Vorhabens und 
auf Erteilung einer Teilungsgenehmigung im 
Sinne des § 144 Abs. 1 Nr. 1 und 2, die vor dem .. . 
1993 gestellt worden sind, ist § 165 Abs. 4 nicht 
anzuwenden." 

21. § 246 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach den Wörtern „§ 162 
Abs. 2" ein Komma gesetzt und nachfolgend 
die Wörter „§ 165 Abs. 7" eingefügt. 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

17. unverändert 

18. Dem § 242 wird folgender Absatz 8 angefügt: 

„(8) § 124 Abs. 2 Satz 2 ist auch auf Kostenver-
einbarungen in Erschließungsverträgen anzu-
wenden, die vor dem 1. April 1993 geschlossen 
worden sind. Auf diese Verträge ist § 129 Abs. 1 
Satz 3 weiterhin anzuwenden." 

19. In § 245 Abs. 8 werden nach der Angabe „ § 165" 
die Wörter „in der bis zum 31. März 1993 gelten-
den Fassung" eingefügt. 

20. Nach § 245 wird folgender § 245a eingefügt: 

„§ 245 a 

Überleitungsvorschriften für städtebauliche 
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

(1) In dem Gebiet, in dem das Grundgesetz 
schon vor dem 3. Oktober 1990 galt, ist § 141 
Abs. 4 auf Beschlüsse über den Beginn der vorbe-
reitenden Untersuchungen, die vor dem 1. April 
1993 bekanntgemacht worden sind, nicht anzu-
wenden. In dem in Artikel 3 des Einigungsvertra-
ges genannten Gebiet ist § 141 Abs. 4 auf Anträge 
auf Durchführung eines Vorhabens und auf Ertei-
lung einer Teilungsgenehmigung im Sinne des 
§ 144 Abs. 1 Nr. 1 und 2 anzuwenden, die vor dem 
1. April 1993 bei der zuständigen Behörde gestellt 
worden sind und über deren Zulässigkeit noch 
nicht unanfechtbar entschieden worden ist. 

(2) Ist eine städtebauliche Entwicklungsmaß-
nahme vor dem 1. Juli 1987 förmlich festgelegt 
worden, sind die §§ 165 bis 171 in der bis zum 
31. März 1993 geltenden Fassung weiter anzu-
wenden. 

(3) Auf förmlich festgelegte städtebauliche Ent-
wicklungsmaßnahmen nach den §§ 6 und 7 des 
Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch in der 
bis zum 31. März 1993 geltenden Fassung sind die 
Vorschriften der §§ 165 bis 171 anzuwenden. Auf 
Anträge auf Durchführung eines Vorhabens und 
auf Erteilung einer Teilungsgenehmigung im 
Sinne des § 144 Abs. 1 Nr. 1 und 2, die vor dem 
1. April 1993 gestellt worden sind, ist § 165 Abs. 4 
nicht anzuwenden. " 

21. § 246 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach der Angabe „den §§ 11," wird die 
Angabe „17 Abs. 2 und 3, §§" eingefügt. 

bb) Nach der Angabe „ § 162 Abs. 2" wird ein 
Komma gesetzt und die Angabe „§ 165 
Abs. 7" eingefügt. 
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b) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach den Wörtern „§ 143 Abs. 2" werden 
ein Komma gesetzt und das nachfolgende 
Wort  „und" gestrichen. 

bb) Nach den Wörtern „ § 162 Abs. 2 Satz 3 bis 
5" werden die Wörter „und § 165 Abs. 8" 
eingefügt. 

22. § 246a wird wie folgt gefaßt: 

,§ 246a 
Überleitungsregelungen aus Anlaß 

der Herstellung der Einheit Deutschlands 

(1) Bis zum 31. Dezember 1997 gelten in dem in 
Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Ge-
biet die folgenden Maßgaben: 

1. (Teil-Flächennutzungsplan) 
Abweichend von § 5 Abs. 1 Satz 1 können 
Darstellungen bis zur Aufstellung des Flä-
chennutzungsplans für räumliche und sachli-
che Teile getroffen werden (Teil-Flächennut-
zungsplan), wenn dies für die städtebauliche 
Entwicklung der Gemeinde vordringlich ist. 

2. entfällt 

3. (Vorzeitiger Bebauungsplan) 
§ 8 Abs. 2 bis 4 ist in folgender Fassung 
anzuwenden: 

„(2) Bebauungspläne sind aus dem Flä

-

chennutzungsplan oder Teil-Flächennut-
zungsplan zu entwickeln. Ein Flächennut-
zungsplan ist nicht erforderlich, wenn der 
Bebauungsplan ausreicht, um die städtebau-
liche Entwicklung zu ordnen. 

(3) Mit der Aufstellung, Änderung, Ergän-
zung oder Aufhebung eines Bebauungsplans 
kann gleichzeitig auch der Flächennutzungs-
plan oder Teil-Flächennutzungsplan aufge-
stellt, geändert oder ergänzt werden (Para llel-
verfahren). Der Bebauungsplan kann vor dem 
Flächennutzungsplan oder Teil-Flächennut-
zungsplan genehmigt und bekanntgemacht 
werden, wenn nach dem Stand der Planungs-
arbeiten anzunehmen ist, daß der Bebau-
ungsplan aus den künftigen Darstellungen 
des Flächennutzungsplans oder Teil-Flä-
chennutzungsplans entwickelt sein wird. 

(4) Abweichend von Absatz 2 kann ein 
Bebauungsplan aufgestellt, geändert, ergänzt 
oder aufgehoben werden, bevor der Flächen

-

nutzungsplan oder Teil-Flächennutzungs-
plan aufgestellt ist, wenn die Aufstellung, 
Änderung, Ergänzung oder Aufhebung des 
Bebauungsplans für die geordnete städtebau-
liche Entwicklung erforderlich ist und wenn 
der Bebauungsplan der beabsichtigten städ-
tebaulichen Entwicklung des Gemeindege- 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

b) unverändert 

22. § 246a wird wie folgt gefaßt: 

,§ 246a 
Überleitungsregelungen aus Anlaß 

der Herstellung der Einheit Deutschlands 

(1) Bis zum 31. Dezember 1997 gelten in dem in 
Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Ge-
biet die folgenden Maßgaben: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 
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biets nicht entgegenstehen wird (vorzeitiger 
Bebauungsplan). In der Begründung des 
Bebauungsplans ist darzulegen, daß der 
Bebauungsplan der beabsichtigten städte

-

baulichen Entwicklung des Gemeindege-
biets, insbesondere den künftigen Darstellun-
gen des in Aufstellung befindlichen Flächen-
nutzungsplans oder Teil-Flächennutzungs-
plans oder, wenn ein entsprechender Stand 
nicht erreicht ist, den Zielen und Zwecken des 
Flächennutzungsplans nicht entgegenstehen 
wird." 

4. (Genehmigungspflicht der Satzungen) 
Nach diesem Gesetzbuch oder dem Maßnah-
mengesetz zum Baugesetzbuch anzeige-
pflichtige Satzungen bedürfen der Genehmi-
gung der höheren Verwaltungsbehörde; § 6

-

Abs. 2 und 4 dieses Gesetzbuchs, § 2 Abs. 6 
und § 7 Abs. 3 Satz 5 und 6 des Maßnahmen-
gesetzes zum Baugesetzbuch sind entspre-
chend anzuwenden. Die Erteilung der Ge-
nehmigung des Bebauungsplans ist ortsüb-
lich bekanntzumachen. Andere Satzungen 
sind zusammen mit der Erteilung der Geneh-
migung ortsüblich bekanntzumachen; die 
Bekanntmachung kann auch in entsprechen-
der Anwendung des § 12 vorgenommen wer-
den. 

5. entfällt 

6. entfällt 

7. (Gesetzliche Vorkaufsrechte der Gemeinde) 
In den Fällen der §§ 24 und 25 ist abweichend 
von § 28 Abs. 2 Satz 2 auf den von der 
Gemeinde zu zahlenden Betrag § 3 Abs. 3 des 
Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch 
entsprechend anzuwenden. 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

4. (Genehmigungspflicht der Satzungen) 
Bebauungspläne und anzeigepflichtige an-
dere Satzungen nach diesem Gesetzbuch und 
dem Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch 
bedürfen der Genehmigung der höheren Ver-
waltungsbehörde. § 6 Abs. 2 und 4 ist entspre-
chend anzuwenden. § 216 ist nicht anzuwen-
den. In den Fallen des § 13 Abs. 1 Satz 1 
bedarf es keiner Genehmigung. Bei einer 
Satzung über den Vorhaben- und Erschlie-

ßungsplan und bei einer Satzung, bei der die 
Gemeinde in dem Antrag auf Genehmigung 
erklärt hat, daft  sie der Deckung eines drin-
genden Wohnbedarfs der Bevölkerung die-
nen soll, ist über die Genehmigung binnen 
eines Monats zu entscheiden; § 6 Abs. 4 Satz 2 
und 3 ist mit der Maßgabe entsprechend 
anzuwenden, daß die Frist um höchstens zwei 
Monate verlängert werden kann. Die Ertei-
lung der Genehmigung des Bebauungsplans 
ist ortsüblich bekanntzumachen. Andere Sat-
zungen sind zusammen mit der Erteilung der 
Genehmigung ortsüblich bekanntzumachen; 
die Bekanntmachung kann auch in entspre-
chender Anwendung des § 12 vorgenommen 
werden. Für die Rechtswirksamkeit der Sat-
zung ist eine Verletzung der Vorschriften 

über das Genehmigungsverfahren unbeacht-
lich, wenn bei Anwendung des Satzes 5 die 
Voraussetzung, daß durch die Aufstellung, 
Änderung oder Ergänzung der Satzung ein 
dringender Wohnbedarf der Bevölkerung 
gedeckt wird, nicht richtig beurteilt worden 
ist. Für die Rechtswirksamkeit der Satzung ist 
ferner unbeachtlich, wenn eine Verlänge

-

rung der Frist im Genehmigungsverfahren 
nach Satz 5 nicht erfolgt ist. 

5. unverändert 

6. unverändert 

7. unverändert 
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8. (Zulässigkeit von Vorhaben) 
§ 38 ist auch anzuwenden auf Zulassungs-
verfahren für Abwasserbehandlungsanla-
gen nach § 18c des Wasserhaushaltsgeset-
zes, genehmigungsbedürftige Rohrleitungen 
nach § 19a des Wasserhaushaltsgesetzes 
und überwachungsbedürftige Rohrleitungen 
nach § 2 Abs. 2a Satz 1 Nr. 4 des Gerätesi-
cherheitsgesetzes, wenn die Gemeinde betei-
ligt worden ist. 

9. (Vertrauensschaden) 
Anstelle des § 39 ist folgende Vorschrift anzu

-

wenden: „Haben Eigentümer oder in Aus-
übung ihrer Nutzungsrechte sonstige Nut-
zungsberechtigte im berechtigten Vertrauen 
auf den Bestand  eines rechtsverbindlichen 
Bebauungsplans oder die bei Wirksamwer-
den des Beitritts bestehende Zulässigkeit 
nach § 34 Vorbereitungen für die Verwirkli-
chung von Nutzungsmöglichkeiten getroffen, 

 die sich aus dem Bebauungsplan oder aus 
§ 34 ergeben, können sie angemessene Ent-
schädigung in Geld verlangen, soweit die 
Aufwendungen durch die Aufstellung, Ände-
rung, Ergänzung oder Aufhebung eines 
Bebauungsplans an Wert verlieren. Dies gilt 
auch für Abgaben nach bundes- oder landes-
rechtlichen Vorschriften, die für die Erschlie-

ßung des Grundstücks erhoben wurden. 
Satz 1 gilt ferner für angemessene Kosten und 
Gegenleistungen für den Erwerb eines 
Grundstücks oder eines zur Bebauung 
berechtigenden sonstigen Rechts, wenn auf 
dem Grundstück eine Nutzung nach § 34 bei 
Wirksamwerden des Beitritts zulässig war 
und sich das Vertrauen auf die Zulässigkeit im 
Sinne des Satzes 1 auf eine Baugenehmi-
gung, einen Vorbescheid oder eine schriftli-

che Auskunft der für die Erteilung der Geneh-
migung zuständigen Behörde stützt. Über-
schreitet in Fallen des Satzes 3 die Gegenlei-
stung den Verkehrswert in einer dem Rechts- 
verkehr erkennbaren Weise deutlich, bemißt 
sich die Entschädigung nach dem Verkehrs-
wert des Grundstücks (§ 194). Die §§ 43 und 
44 sind entsprechend anzuwenden." 

§ 42 Abs. 1 bis 3 und 5 bis 10 findet auf die bei 
Wirksamwerden des Beitritts nach § 34 zuläs-
sigen Nutzungen keine Anwendung. 

10. entfällt 

11. entfällt 

12. entfällt 

13. entfällt 

14. (Erhaltungssatzung) 
§ 172 Abs. 4 Satz 2 ist nicht anzuwenden; 
§ 173 Abs. 2 ist auch bei Versagung einer 
Genehmigung nach § 172 Abs. 4 anzuwen-
den. 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

8. unverändert 

9. unverändert 

10. unverändert 

11. unverändert 

12. unverändert 

13. unverändert 

14. unverändert 
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15. entfällt 

16. entfällt 

17. (Verfahren vor den Kammern [Senaten] für 
Baulandsachen) 
Die §§ 217 bis 232 sind mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß die Kammern für Verwal-
tungsrecht bei den Kreisgerichten und die 
Senate für Verwaltungsrecht bei den Bezirks-
gerichten zuständig sind; für das Verfahren 
gelten die Vorschriften der Verwaltungsge-
richtsordnung. Dies gilt nicht für das Land 
Berlin für den Teil, in dem das Grundgesetz 
vor dem 3. Oktober 1990 nicht galt. § 217 ist 
auch auf Verwaltungsakte nach den Num-
mern 7 und 9 anzuwenden. § 13 des Rechts-
pflege-Anpassungsgesetzes vom 26. Juni 
1992 (BGBl. I S. 1147) bleibt unberührt. 

18. entfällt 

(2) Auf Satzungen, die nach den Maßgaben 
des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 5 und 14 in der bis 
zum ... 1993 geltenden Fassung aufgestellt 
und auf Verfahren, die nach den Maßgaben 
des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2, 5 und 14 in der bis 
zum ... 1993 geltenden Fassung eingeleitet 
worden sind, sind diese Maßgaben in dieser 
Fassung weiter anzuwenden. Ist die Geneh-
migung einer Satzung vor dem ... 1993 
beantragt worden, ist die Maßgabe des Absat-
zes 1 Satz 1 Nr. 4 in der bis zum ... 1993 
geltenden Fassung weiter anzuwenden. Auf 
Verfahren, die nach den Maßgaben des 
Absatzes 1 Nr. 1, 3, 4 und 9 bis zum 31. De-
zember 1997 eingeleitet worden sind, sind 
diese Maßgaben weiter anzuwenden. Auf 
Verkaufsfälle vor dem 1. Januar 1998 ist 
Absatz 1 Nr. 7 weiter anzuwenden. In bezug 
auf Teil-Flächennutzungspläne ist Absatz 1

-

Nr. 3 auch nach dem 31. Dezember 1997  
weiter anzuwenden. 

(3) Auf Verfahren, die nach der Baupla-
nungs- und Zulassungsverordnung der Deut-
schen Demokratischen Republik vom 20. Juni 
1990 (GBl. I Nr. 45 S. 739) vor dem Wirksam

-

werden des Beitritts eingeleitet worden sind, 
sind die Vorschriften dieses Gesetzbuchs 
nach den Maßgaben des Absatzes 1 in der bis 
zum ... 1993 geltenden Fassung anzuwen-
den. Die §§ 58 und 59 der Bauplanungs- und 
Zulassungsverordnung der Deutschen Demo-
kratischen Republik sind auch nach dem 
Wirksamwerden des Beitritts auf Bauleitpläne 
und Satzungen anzuwenden, die unter 
Anwendung der Bauplanungs- und Zulas-
sungsverordnung der Deutschen Demokrati-
schen Republik erlassen worden sind. Be-
schlüsse und Satzungen, die nach der Baupla-
nungs- und Zulassungsverordnung der Deut-
schen Demokratischen Republik gefaßt oder 
erlassen worden sind, gelten als solche nach 
diesem Gesetzbuch. 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

15. unverändert 

16. unverändert 

17. unverändert 

18. unverändert 

(2) Auf Satzungen, die nach den Maßgaben des 
Absatzes 1 Satz 1 Nr. 5 und 14 in der bis zum 31. 
März 1993 geltenden Fassung aufgestellt und auf 
Verfahren, die nach den Maßgaben des Absat-
zes 1 Satz 1 Nr. 2, 5 und 14 in der bis zum 31. März 
1993 geltenden Fassung eingeleitet worden sind, 
sind diese Maßgaben in dieser Fassung weiter 
anzuwenden. Ist die Genehmigung einer Satzung 
vor dem 1. April 1993 beantragt worden, ist die 
Maßgabe des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 4 in der bis 
zum 31. März 1993 geltenden Fassung weiter 
anzuwenden. Auf Verfahren, die nach den Maß-
gaben des Absatzes 1 Nr. 1, 3, 4 und 9 bis zum 
31. Dezember 1997 eingeleitet worden sind, sind 
diese Maßgaben weiter anzuwenden. Auf Ver-
kaufsfälle vor dem 1. Januar 1998 ist Absatz 1 
Nr. 7 weiter anzuwenden. In bezug auf Teil-
Flächennutzungspläne ist Absatz 1 Nr. 3 auch 
nach dem 31. Dezember 1997 weiter anzuwen-
den. 

(3) Auf Verfahren, die nach der Bauplanungs- 
und Zulassungsverordnung der Deutschen Demo-
kratischen Republik vom 20. Juni 1990 (GBl. I

-

Nr. 45 S. 739) vor dem Wirksamwerden des Bei-
tritts eingeleitet worden sind, sind die Vorschrif-
ten dieses Gesetzbuchs nach den Maßgaben des 
Absatzes 1 in der bis zum 31. März 1993 gelten-
den Fassung anzuwenden. Die §§ 58 und 59 der 
Bauplanungs- und Zulassungsverordnung der 
Deutschen Demokratischen Republik sind auch 
nach dem Wirksamwerden des Beitritts auf Bau-
leitpläne und Satzungen anzuwenden, die unter 
Anwendung der Bauplanungs- und Zulassungs-
verordnung der Deutschen Demokratischen Re-
publik erlassen worden sind. Beschlüsse und 
Satzungen, die nach der Bauplanungs- und Zulas-
sungsverordnung der Deutschen Demokratischen 
Republik gefaßt oder erlassen worden sind, gelten 
als solche nach diesem Gesetzbuch. 
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(4) Für Erschließungsanlagen oder Teile 
von Erschließungsanlagen in dem in Artikel 3 
des Einigungsvertrages genannten Gebiet, 
die vor dem Wirksamwerden des Beitritts 
bereits hergestellt worden sind, kann nach 
diesem Gesetzbuch ein Erschließungsbeitrag 
nicht erhoben werden. Bereits hergestellte 
Erschließungsanlagen oder Teile von Er-
schließungsanlagen sind die einem techni-
schen Ausbauprogramm oder den örtlichen 
Ausbaugepflogenheiten entsprechend fertig-
gestellten Erschließungsanlagen oder Teile 
von Erschließungsanlagen. Leistungen, die 
Beitragspflichtige für die Herstellung von 
Erschließungsanlagen oder Teile von Er-
schließungsanlagen erbracht haben, sind auf 
den Erschließungsbeitrag anzurechnen. Die 
Landesregierungen werden ermächtigt, bei 
Bedarf Überleitungsregelungen durch 
Rechtsverordnung zu treffen. 

(5) Generalbebauungspläne, Leitplanun-
gen und Ortsgestaltungskonzeptionen, die 
auf Grund von Vorschriften der Deutschen 
Demokratischen Republik aufgestellt worden 
sind, gelten mit folgenden Wirkungen fo rt : 

1. Soweit sie Darstellungen im Sinne des § 5 
Abs. 1 Satz 1 über die beabsichtigte städ-
tebauliche Entwicklung des Gemeindege-
biets in den Grundzügen enthalten, gelten 
sie als Flächennutzungspläne oder Teil-
Flächennutzungspläne im Sinne des § 5

-

Abs. 1 fort ; 

2. soweit sie im übrigen Aussagen über die 
geordnete städtebauliche Entwicklung 
enthalten, können sie Anhaltspunkte für 
die Beurteilung von Maßnahmen nach die-
sem Gesetzbuch sein. 

Die Gemeinde kann die in Satz 1 bezeichne-
ten städtebaulichen Pläne oder räumlichen 
oder sachlichen Teile dieser Pläne durch 
Beschluß von der Fortgeltung ausnehmen. 
Der Beschluß bedarf der Genehmigung der 
höheren Verwaltungsbehörde. Die Erteilung 
der Genehmigung ist ortsüblich bekanntzu-
machen. 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

(4) Für Erschließungsanlagen oder Teile von 
Erschließungsanlagen in dem in Artikel 3 des 
Einigungsvertrages genannten Gebiet, die vor 
dem Wirksamwerden des Beitritts bereits herge-
stellt worden sind, kann nach diesem Gesetzbuch 
ein Erschließungsbeitrag nicht erhoben werden. 
Bereits hergestellte Erschließungsanlagen oder 
Teile von Erschließungsanlagen sind die einem 
technischen Ausbauprogramm oder den örtlichen 
Ausbaugepflogenheiten entsprechend fertigge-
stellten Erschließungsanlagen oder Teile von 
Erschließungsanlagen. Leistungen, die Beitrags-
pflichtige für die Herstellung von Erschließungs

-

anlagen oder Teilen von Erschließungsanlagen 
erbracht haben, sind auf den Erschließungsbei-
trag anzurechnen. Die Landesregierungen wer-
den ermächtigt, bei Bedarf Überleitungsregelun-
gen durch Rechtsverordnung zu treffen. 

(5) unverändert 

23. § 247 erhält folgende Fassung: 

„§ 247 

Sonderregelungen far Berlin 
als Hauptstadt der Bundesrepublik 

Deutschland 

(1) Bei der Aufstellung von Bauleitplänen und 
sonstigen Satzungen nach diesem Gesetzbuch 
oder dem Maßnahmengesetz zum Baugesetz-
buch soll in der Abwägung den Belangen, die 
sich aus der Entwicklung Berlins als Hauptstadt 
Deutschlands ergeben, und den Erfordernissen 
der Verfassungsorgane des Bundes für die Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben besonders Rechnung 
getragen werden. 
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(2) Die Belange und Erfordernisse nach 
Absatz 1 werden zwischen Bund und Berlin in 
einem Gemeinsamen Ausschuß erörtert. 

(3) Kommt es in dem Ausschuß zu keiner 
Übereinstimmung, können die Verfassungsor-
gane des Bundes ihre Erfordernisse eigenständig 
feststellen; sie haben dabei eine geordnete städ-
tebauliche Entwicklung Berlins zu berücksichti-
gen. Die Bauleitpläne und sonstigen Satzungen 
nach diesem Gesetzbuch oder dem Maßnahmen-
gesetz zum Baugesetzbuch sind so anzupassen, 
daß den festgestellten Erfordernissen in geeigne-
ter Weise Rechnung ge tragen wird. 

(4) Haben die Verfassungsorgane des Bundes 
Erfordernisse nach Absatz 3 Satz 1 festgestellt 
und ist zu deren Verwirklichung die Aufstellung 
eines Bauleitplans oder einer sonstigen Satzung 
nach diesem Gesetzbuch oder dem Maßnahmen-
gesetz zum Baugesetzbuch geboten, soll der 
Bauleitplan oder die Satzung aufgestellt wer-
den. 

(5) Bei der Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange sind § 2 Abs. 4 und 5, § 9 Abs. 1 und 4, 
§ 11 Abs. 2 und §§ 17 und 20 des Maßnahmenge-
setzes zum Baugesetzbuch entsprechend anzu-
wenden, wenn bei der Beteiligung erklärt wird, 
daß der Bebauungsplan dem Ausbau Berlins als 
Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland die-
nen soll. 

(6) Die Vorschriften Aber die gesetzlichen Vor-
kaufsrechte der Gemeinde nach § 246 a Abs. 1 Nr. 
7 sind bis zum 31. Dezember 1997 auch in dem 
Teil des Landes Berlin anzuwenden, in dem das 
Grundgesetz schon vor dem 3. Oktober 1990 galt. 
Die der Gemeinde zustehenden Vorkaufsrechte 
nach diesem Gesetzbuch und dem Maßnahmen-
gesetz zum Baugesetzbuch können im Land Ber-
lin zugunsten des Bundes ausgeübt werden, 
wenn dieser einverstanden Ist. 

(7) Die Entwicklung der Parlaments- und 
Regierungsbereiche in Berlin entspricht den Zie-
len und Zwecken einer städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme nach § 165 Abs. 2. 

(8) Ist im Rahmen von Genehmigungs-, Zustim-
mungs- oder sonstigen Verfahren für Vorhaben 
der Verfassungsorgane der Bundes Ermessen 
auszuüben oder sind Abwägungen oder Beurtei-
lungen vorzunehmen, sind die von den Verfas-
sungsorganen des Bundes entsprechend Absatz 3 
festgestellten Erfordernisse mit dem ihnen nach 
dem Grundgesetz zukommenden Gewicht zu 
berücksichtigen. Absatz 2 ist entsprechend anzu-
wenden. 

(9) Widerspruch und Anfechtungsklage eines 
Dritten gegen die bauaufsichtliche Genehmi-
gung eines Vorhabens der Verfassungsorgane 
des Bundes in Berlin haben keine aufschiebende 
Wirkung. Entsprechendes gilt bei bauaufsichtli-
chen Zustimmungen oder sonstigen Genehmi-
gungen." 
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Artikel 2 

Änderung 
des Wohnungsbau-Erleichterungsgesetzes 

Das Wohnungsbau-Erleichterungsgesetz vom 
17. Mai 1990 (BGBl. I S. 926) wird wie folgt geän-
dert: 

1. Artikel 1 wird aufgehoben. 

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Dem § 1 Abs. 1 wird folgender Satz 2 ange-
fügt: 

„In Gemeinden mit einem dringenden Wohnbe-
darf der Bevölkerung soll bei der Aufstellung, 
Änderung und Ergänzung von Bebauungsplä-
nen fir Gewerbe- und Industriegebiete ei-
nem durch den Bebauungsplan voraussichtlich 
hervorgerufenen zusätzlichen Wohnbedarf in 
geeigneter Weise Rechnung ge tragen wer-
den. „  

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

Artikel 2 

Änderung 
des Wohnungsbau-Erleichterungsgesetzes 

Das Wohnungsbau-Erleichterungsgesetz vom 
17. Mai 1990 (BGBl. I S. 926) wird wie folgt geän-
dert: 

1. unverändert 

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

a1) In § 2 werden die Absätze 4 bis 6 wie folgt 
gefaßt: 

,,(41 Die Träger öffentlicher Belange haben 
ihre Stellungnahme nach § 4 des Baugesetz-
buchs innerhalb eines Monats abzugeben, 
wenn die Gemeinde bei der Beteiligung 
erklärt hat, daß der Bebauungsplan der Dek-
kung eines dringenden Wohnbedarfs der 
Bevölkerung dienen soll. Die Gemeinde kann 
diese Frist angemessen verlängern. Auf Ver-
langen eines Trägers öffentlicher Belange soll 
die Frist bei Vorliegen eines wichtigen Grun-
des angemessen verlängert werden. Belange, 
die von den Trägern öffentlicher Belange nach 
den Sätzen 1 bis 3 nicht fristgerecht vorgetra-
gen wurden, müssen in der Abwägung nach 

§ 1 Abs. 6 des Baugesetzbuchs nicht berück-
sichtigt werden; dies gilt nicht, wenn später 
von einem Träger öffentlicher Belange vorge-
brachte Belange der Gemeinde auch ohne 
sein Vorbringen bekannt sind oder hätten 
bekannt sein müssen. Wird der Entwurf des 
Bebauungsplans nachträglich geändert oder 
ergänzt und werden dadurch Träger öffentli-
cher Belange berührt, finden bei einer erneu-
ten Beteiligung die Sätze 1 bis 4 entsprechend 
Anwendung. 

(5) Die Gemeinde kann anstelle einer Betei-
ligung nach Absatz 4 einen Anhörungstermin 
festsetzen, in dem die beteiligten Träger 
öffentlicher Belange ihre Belange geltend 
machen müssen. Auf Antrag eines Trägers 
öffentlicher Belange im Anhörungstermin ist 
ihm Gelegenheit für eine abschließende Stel-
lungnahme innerhalb von zwei Wochen zu 
geben. Absatz 4 Satz 2 und 3 ist entsprechend 
anzuwenden. Auf Belange, die von den Trä-
gern öffentlicher Belange in dem Anhörungs-
termin nach Satz 1 oder in der Stellungnahme 
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b) § 3 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 3 
Allgemeines Vorkaufsrecht der Gemeinde 

(1) Der Gemeinde steht ein Vorkaufsrecht 
beim Kauf von unbebauten Grundstücken zu, 
soweit es sich um Flächen handelt, für die nach 
dem Flächennutzungsplan oder einem Bebau-
ungsplan eine Nutzung als Wohnbaufläche oder 
Wohngebiet dargestellt oder festgesetzt ist. 

(2) § 25 Abs. 2, die §§ 26 und 27 Abs. 1, § 28

-

Abs. 1, 2, 5 und 6 und § 89 des Baugesetzbuchs 
sind entsprechend anzuwenden. Die gesetzli-
chen Vorkaufsrechte der Gemeinde nach den 
§§ 24 und 25 des Baugesetzbuchs bleiben unbe-
rührt; in einem förmlich festgelegten Sanie- 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

nach Satz 2 nicht vorgetragen wurden, ist 
Absatz 4 Satz 4 entsprechend anzuwenden. Im 
übrigen ist Absatz 4  Satz 5 entsprechend 
anzuwenden. 

(6) Bebauungspläne, die der Deckung eines 
dringenden Wohnbedarfs der Bevölkerung 
dienen sollen und die nach § 8 Abs. 2 Satz 1 
des Baugesetzbuchs aus dem Flächennut-
zungsplan entwickelt worden sind, sind der 
höheren Verwaltungsbehörde nicht nach § 11 
Abs. 1 Halbsatz 2 des Baugesetzbuchs anzu-
zeigen. Die Gemeinde hat ortsüblich bekannt-
zumachen, daß ein Bebauungsplan beschlos-
sen worden ist; § 12 Satz 2 bis 5 des Baugesetz-
buchs ist anzuwenden." 

a2) Nach § 2 wird folgender § 2 a eingefügt: 

„§ 2a 
Bebauungsplan über Vergnügungsstätten 

In den im Zusammenhang bebauten Gebie-
ten, auf die § 34 Abs. 1 des Baugesetzbuchs 
Anwendung findet, können in einem Bebau-
ungsplan aus besonderen städtebaulichen 
Gründen Bestimmungen über die Zulässigkeit 
von Vergnügungsstätten festgesetzt werden, 
um eine Beeinträchtigung 

1. von Wohnnutzungen oder 

2. von anderen schutzbedürftigen Anlagen, 
wie Kirchen, Schulen und Kindertagesstät-
ten, oder 

3. der sich aus der vorhandenen Nutzung 
ergebenden städtebaulichen Funktion des 
Gebiets 

zu verhindern; in Gebieten mit überwiegend 
gewerblicher Nutzung können solche Bestim-
mungen nur zum Schutz der in Nummer 2 
bezeichneten Anlagen oder zur Verhinderung 
einer städtebaulich nachteiligen Massierung 
von Vergnügungsstätten festgesetzt wer

-

den." 

b) § 3 wird wie folgt gefaßt: 

,,§ 3 
Allgemeines Vorkaufsrecht der Gemeinde 

(1) Der Gemeinde steht ein Vorkaufsrecht 
beim Kauf von unbebauten Grundstücken zu, 
soweit es sich um Flächen h andelt, für die nach 
dem Flächennutzungsplan eine Nutzung als 
Wohnbaufläche oder Wohngebiet dargestellt ist 
oder die nach §§ 30, 33 oder 34 des Baugesetz-
buchs vorwiegend mit Wohngebäuden bebaut 
werden können. 

(2) unverändert 
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rungsgebiet, in welchem die Anwendung der 
§§ 152 bis 156 des Baugesetzbuchs nicht ausge-
schlossen ist, oder in einem städtebauliche 
Entwicklungsbereich ist Absatz 1 nicht anzu-
wenden. Ein Verzicht der Gemeinde nach § 28 
Abs. 5 des Baugesetzbuchs erstreckt sich auch 
auf das Vorkaufsrecht nach Absatz 1. 

(3) Der von der Gemeinde zu zahlende Betrag 
bemißt sich abweichend von § 28 Abs. 2 Satz 2 
des Baugesetzbuchs nach dem Verkehrswert 
des Grundstücks (§ 194 des Baugesetzbuchs) im 
Zeitpunkt des Verkaufsfalls, wenn der verein-
barte Kaufpreis den Verkehrswert in einer dem 
Rechtsverkehr erkennbaren Weise deutlich 
überschreitet. Übt die Gemeinde das Vorkaufs-
recht zum Verkehrswert aus, ist der Verkäufer 
berechtigt, bis zum Ablauf eines Monats nach 
Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes über 
die Ausübung des Vorkaufsrechts vom Vertrag 
zurückzutreten. Auf das Rücktrittsrecht sind die 
§§ 346 bis 354 und § 356 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. Tritt 
der Verkäufer vom Vertrag zurück, trägt die 
Gemeinde die Kosten des Vertrags auf der 
Grundlage des Verkehrswertes. Nach Ablauf 
der Frist  nach Satz 2 ist § 28 Abs. 3 Satz 2 bis 4 
des Baugesetzbuchs entsprechend anzuwen-
den. Führt die Gemeinde das Grundstück nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist dem mit 
der Ausübung des Vorkaufsrechts verfolgten 
Zweck zu, hat sie dem Verkäufer einen Be trag 
in Höhe des Unterschiedes zwischen dem ver-
einbarten Kaufpreis und dem Verkehrswert zu 
zahlen. § 44 Abs. 3 Satz 2 und 3, § 43 Abs. 2

-

Satz 1 sowie die §§ 121 und 122 des Baugesetz-
buchs sind entsprechend anzuwenden. 

(4) Soll das im Wege der Ausübung des 
Vorkaufsrechts zu erwerbende Grundstück 
einer Nutzung für sozialen Wohnungsbau oder 
der Wohnbebauung für Personengruppen mit 
besonderem Wohnbedarf zugeführt werden, 
kann die Gemeinde das ihr zustehende Vor-
kaufsrecht zugunsten eines anderen (Begün-
stigten) ausüben, wenn dieser in der Lage ist, 
das Grundstück binnen angemessener Frist 
dementsprechend zu bebauen, und er sich 
hierzu verpflichtet. Bei der Ausübung des Vor-
kaufsrechts zugunsten eines Begünstigten hat 
die Gemeinde die Frist, in der das Grundstück 
zu dem vorgesehenen Zweck zu verwenden ist, 
zu bezeichnen. Mit der Ausübung des Vorkaufs-
rechts kommt der Kaufvertrag zwischen dem 
Begünstigten und dem Verkäufer zustande. Die 
Gemeinde haftet für die Verpflichtungen aus 
dem Kaufvertrag neben dem Begünstigten als 
Gesamtschuldnerin. Für den von dem Begün-
stigten zu zahlenden Be trag und das Verfahren 
gilt Absatz 3 entsprechend. Kommt der Begün-
stigte seiner Verpflichtung nach Satz 1 nicht 
nach, soll die Gemeinde in entsprechender 
Anwendung des § 102 des Baugesetzbuchs die 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

(3) unverändert 

(4) Soll das im Wege der Ausübung des 
Vorkaufsrechts zu erwerbende Grundstück 
einer Nutzung für sozialen Wohnungsbau oder 
der Wohnbebauung für Personengruppen mit 
besonderem Wohnbedarf zugeführt werden, 
kann die Gemeinde das ihr zustehende Vor-
kaufsrecht zugunsten eines anderen (Begün-
stigten) ausüben, wenn dieser in der Lage ist, 
das Grundstück binnen angemessener Frist 
dementsprechend zu bebauen, und er sich 
hierzu verpflichtet. Bei der Ausübung des Vor-
kaufsrechts zugunsten eines Begünstigten hat 
die Gemeinde die Frist, in der das Grundstück 
zu dem vorgesehenen Zweck zu verwenden ist, 
zu bezeichnen. Mit der Ausübung des Vorkaufs-
rechts kommt der Kaufvertrag zwischen dem 
Begünstigten und dem Verkäufer zustande. Die 
Gemeinde haftet für die Verpflichtungen aus 
dem Kaufvertrag neben dem Begünstigten als 
Gesamtschuldnerin. Für den von dem Begün-
stigten zu zahlenden Betrag und das Verfahren 
gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend. 
Kommt der Begünstigte seiner Verpflichtung 
nach den Sätzen 1 und 2 nicht nach, soll die 
Gemeinde in entsprechender Anwendung des 
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Enteignung des Grundstücks zu ihren Gunsten 
oder zugunsten eines Bauwilligen verlangen, 
der dazu in der Lage ist und sich verpflichtet, die 
Baumaßnahmen innerhalb angemessener Frist 
durchzuführen. Für die Entschädigung und das 
Verfahren gelten die Vorschriften des Fünften 
Teils des Ersten Kapitels des Baugesetzbuchs 
über die Rückenteignung entsprechend. Die 
Haftung der Gemeinde nach Absatz 3 Satz 6 
bleibt unberührt. 

(5) Verwaltungsakte nach den Absätzen 3 
und 4 können nur nach dem Dritten Teil des 
Dritten Kapitels des Baugesetzbuchs über das 
Verfahren vor den Kammern (Senaten) für Bau-
landsachen angefochten werden." 

c) § 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Dem Absatz 1 wird folgender Absatz voran-
gestellt: 

„ (1) Wird im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans, auf den § 20 Abs. 2 Satz 2 
der auf Grund des § 2 Abs. 5 des Baugesetz-
buchs erlassenen Verordnung in einer bis 

zum 26. Januar 1990 geltenden Fassung 
anzuwenden ist, die zulässige Geschoßflä-

che durch Flächen von Aufenthaltsräumen 
in anderen als Vollgeschossen überschrit-
ten, kann die Überschreitung zugelassen 
werden, wenn öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen; die Zulassung ist nicht auf 
Einzelfälle beschränkt. Die Gemeinde kann 
Gebiete bezeichnen, in denen über die 
Zulässigkeit nach Satz 1 im Einvernehmen 
mit ihr entsprechend § 36 des Baugesetz-
buchs entschieden wird." 

bb) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 1 a. 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

§ 102 des Baugesetzbuchs die Enteignung des 
Grundstücks zu ihren Gunsten oder zugunsten 
eines Bauwilligen verlangen, der dazu in der 
Lage ist und sich verpflichtet, die Baumaßnah-
men innerhalb angemessener Frist durchzufüh-
ren. Für die Entschädigung und das Verfahren 
gelten die Vorschriften des Fünften Teils des 
Ersten Kapitels des Baugesetzbuchs über die 
Rückenteignung entsprechend. Die Haftung 
der Gemeinde nach Absatz 3 Satz 6 bleibt unbe-
rührt. 

(5) unverändert 

c) § 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Dem Absatz 1 wird folgender Absatz voran-
gestellt: 

,,(1) Wird im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans, auf den § 20 Abs. 2 Satz 2 
der auf Grund des § 2 Abs. 5 des Baugesetz-
buchs erlassenen Verordnung in einer bis 
zum 26. Januar 1990 geltenden Fassung 
anzuwenden ist, die zulässige Geschoßflä-

che durch Flächen von Aufenthaltsräumen 
in anderen als Vollgeschossen überschrit-
ten, kann die Überschreitung zugelassen 
werden, wenn öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen; die Zulassung ist nicht auf 
Einzelfälle beschränkt. Die Gemeinde kann 
Gebiete bezeichnen, in denen über die 
Zulassung nach Satz 1 im Einvernehmen 
mit ihr entsprechend § 36 des Baugesetz-
buchs entschieden wird." 

bb) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 1 a und 
wie folgt geändert 

aaa) In Satz 1 wird das Semikolon durch 
einen Punkt ersetzt und der zweite 
Halbsatz gestrichen. 

bbb) Nach Satz 1 wird folgender Satz ein

-

gefügt 
„Bei dringendem Wohnbedarf kann 
auch in mehreren vergleichbaren 
Fällen befreit werden; bei vorüberge-
hender Unterbringung und bei vor-
übergehendem Wohnen ist die Be-
freiung nicht auf Einzelfälle be-

schränkt." 

ccc) Satz 2 wird Satz 3 und wie folgt 
gefaßt: 
„Die Sätze 1 und 2 sind auf die Befrei-
ung nach § 34 Abs. 2 Halbsatz 2 des 
Baugesetzbuchs entsprechend anzu-
wenden." 
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cc) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a 
eingefügt: 

„(2a) Die Gemeinde kann durch Satzung 
nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetz-
buchs auch mehrere Außenbereichsgrund-
stücke zur Ergänzung der Gebiete nach § 34

-

Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 oder 2 des Baugesetz-
buchs einbeziehen, wenn in der näheren 
Umgebung Wohngebäude allgemein zuläs-
sig sind." 

dd) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
aaa) In Satz 2 wird das Wort „insgesamt" 

durch die Wörter „neben den Woh-
nungen nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
des Baugesetzbuchs" ersetzt. 

bbb) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 
angefügt: 
„Die Frist zwischen der Aufgabe der 
Nutzung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
des Baugesetzbuchs und der Nut-
zungsänderung darf nicht mehr als 
fünf Jahre betragen." 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

cc). Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a 
eingefügt: 

„ (2 a) Die Gemeinde kann durch Satzung 
über § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetz-
buchs hinaus Außenbereichsflächen in 
die Gebiete nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 
oder 2 des Baugesetzbuchs einbeziehen, 
wenn 

1. die einbezogenen Flächen durch eine 
überwiegende Wohnnutzung des an-
grenzenden Bereichs geprägt sind, 

2. die Einbeziehung ausschließlich zugun-
sten Wohnzwecken dienenden Vorha-
ben erfolgt und 

3. für die einbezogenen Flächen nach § 34

-
Abs. 4 Satz 3 des Baugesetzbuchs fest-
gesetzt wird, daß ausschließlich Wohn-
gebäude zulässig sind." 

dd) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

,(3) § 35 Abs. 4 des Baugesetzbuchs ist für 
Vorhaben zu Wohnzwecken in folgender 
Fassung anzuwenden: 

„(4) Den nachfolgend bezeichneten son-
stigen Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 2 
des Baugesetzbuchs kann nicht entgegen-
gehalten werden, daß sie Darstellungen 
des Flächennutzungsplans oder eines 
Landschaftsplans widersprechen, die na-
türliche Eigenart der Landschaft beein-
trächtigen oder die Entstehung, Verfesti-
gung oder Erweiterung einer Splittersied-
lung befürchten lassen: 

1. die Änderung der bisherigen Nutzung 
einer baulichen Anlage im Sinne des 
§ 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs; die Änderung muß dabei an 
einem Gebäude der Hofstelle im Rah-
men des am 1. Mai 1990 vorhandenen 
Bestands, das in einem räumlich-funk-
tionalen Zusammenhang mit dem land- 
oder forstwirtschaftlichen Wohnge-
bäude steht, vorgenommen werden; die 
äußere Gestalt des Gebäudes muß im 
wesentlichen gewahrt bleiben; die Frist 
zwischen der Aufgabe der Nutzung nach 
§ 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetz

-

buchs und der Nutzungsänderung darf 
nicht mehr als fünf Jahre betragen; 
neben den Wohnungen nach § 35 Abs. 1

-

Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs sind 
höchstens drei Wohnungen je Hof-
stelle zulässig, wenn die erforderlichen 
Anlagen der Versorgung und Ent-
sorgung vorhanden oder gesichert 
sind, 
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ee) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 3 a 
und 3 b eingefügt: 

,, (3 a) § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 des Bauge-
setzbuchs ist auch anzuwenden, wenn das 
vorhandene Wohngebäude Mißstände oder 
Mängel aufweist; dabei ist unbeachtlich, ob 
Modernisierungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen wirtschaftlich vertretbar sind. 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

2. die Neuerrichtung eines gleichartigen, 
zulässigerweise errichteten Wohnge-
bäudes an gleicher Stelle, wenn das 
vorhandene Gebäude Mißstände oder 
Mängel aufweist, es seit längerer Zeit 
von dem Eigentümer selbst genutzt wird 
und Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, daß das neu errichtete Wohnge-
bäude für den Eigenbedarf des bisheri-
gen Eigentümers oder seiner Familie 
genutzt wird; hat der Eigentümer das 
Wohngebäude im Wege der Erbfolge 
von einem Voreigentümer erworben, 
der es seit längerer Zeit selbst genutzt 
hat, reicht es aus, wenn Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, daß das neu 
errichtete Wohngebäude für den Eigen-
bedarf des Eigentümers oder seiner 
Familie genutzt wird, 

3. die alsbaldige Neuerrichtung eines zu-
lässigerweise errichteten, durch Brand, 
Naturereignisse oder andere außer-
gewöhnliche Ereignisse zerstörten, 
gleichartigen Gebäudes an gleicher 
Stelle, 

4. die Änderung oder Nutzungsänderung 
von erhaltenswerten, das Bild der Kul-
turlandschaft prägenden Gebäuden, 
auch wenn sie aufgegeben sind, wenn 
das Vorhaben einer zweckmäßigen Ver-
wendung der Gebäude und der Erhal-

tung des Gestaltwerts dient, 

5. die Erweiterung von zulässigerweise 
errichteten Wohngebäuden, wenn die 
Erweiterung im Verhältnis zum vorhan-
denen Wohngebäude und unter Berück-
sichtigung der Wohnbedürfnisse ange

-

messen ist; dabei sind höchstens zwei 
Wohnungen zulässig, wenn bei Einrich-
tung einer zweiten Wohnung Tatsachen 
die Annahme rechtfertigen, daß das 
Wohngebäude vom bisherigen Eigentü-
mer oder seiner Familie selbst genutzt 
wird. 

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 und 3 sind 
geringfügige Erweiterungen des neuen 
Gebäudes gegenüber dem beseitigten oder 
zerstörten Gebäude sowie geringfügige 
Abweichungen vom bisherigen Standort 
des Gebäudes zulässig."' 

ee) entfällt 
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Hat der Eigentümer das Wohngebäude im 
Wege der Erbfolge von einem Voreigentü-
mer erworben, der es seit längerer Zeit 
selbst genutzt hat, reicht es aus, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß 
das neu errichtete Wohngebäude für den 
Eigenbedarf des Eigentümers oder seiner 
Familie genutzt wird. 

(3 b) § 35 Abs. 4 Satz I Nr. 5 in Verbin-
dung mit Satz 3 des Baugesetzbuchs ist 
auch anzuwenden, wenn bei Einrichtung 
einer zweiten Wohnung Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, daß die zweite 
Wohnung zum dauernden Wohnen genutzt 
wird; § 35 Abs. 4 Satz 3 zweiter Halbsatz 
des Baugesetzbuchs ist nicht anzuwen-
den. " 

d) § 6 wird wie folgt neu gefaßt: 

„§6 
Städtebaulicher Vertrag 

(1) Die Gemeinde kann einem Dritten durch 
Vertrag die Vorbereitung und Durchführung 
städtebaulicher Maßnahmen nach dem Bauge-
setzbuch oder diesem Gesetz übertragen oder 
hierüber andere Vereinbarungen treffen. Ge-
genstand eines städtebaulichen Vertrags 
können insbesondere die privatrechtliche 
Neuordnung der Grundstücksverhältnisse, 
die Bodensanierung und Freilegung von 
Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die not-
wendig sind, damit Baumaßnahmen durchge-
führt werden können, und die Ausarbeitung 
der erforderlichen städtebaulichen Planungen 
sein. 

(2) Vertragliche Vereinbarungen im Zusam-
menhang mit Bauleitplanverfahren oder son-
stigen städtebaulichen Satzungsverfahren 
können insbesondere ge troffen werden, um die 
mit der Bauleitplanung oder Satzung unter 
Beachtung von § 1 des Baugesetzbuchs ver-
folgten Ziele und Zwecke vorzubereiten oder 
zu sichern. 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

cl) § 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 2 Halbsatz 1 wird die Angabe 
„§ 19 Abs. 3 Satz 3" durch die Angabe 

,, § 19 Abs. 3 Satz 2" ersetzt. 

bb) In Absatz 2 Halbsatz 2 wird die Angabe 
„§ 19 Abs. 3 Satz 4 und 5" durch die 
Angabe „§ 19 Abs. 3 Satz 3 und 4" 
ersetzt. 

cc) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 19

-

Abs. 3 Satz 7" durch die Angabe ,,§ 19 
Abs. 3 Satz 6" ersetzt. 

d) § 6 wird wie folgt neu gefaßt: 

„§ 6 
Städtebaulicher Vertrag 

(1) unverändert 

(2) Vertragliche Vereinbarungen im Zusam-
menhang mit Bauleitplanverfahren oder son-
stigen städtebaulichen Satzungsverfahren 
können insbesondere ge troffen werden, um die 
mit der Bauleitplanung oder Satzung unter 
Beachtung von § 1 des Baugesetzbuchs ver-
folgten Ziele und Zwecke vorzubereiten oder 
zu sichern. 
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§ 2 Abs. 3 des Baugesetzbuchs bleibt unbe-
rührt; ein Anspruch auf Aufstellung eines Bau-
leitplans oder einer sonstigen städtebaulichen 
Satzung kann durch Vertrag nicht begründet 
werden. 

(3) Bauwillige können sich gegenüber der 
Gemeinde durch Vertrag verpflichten, Kosten 
und sonstige Aufwendungen zu übernehmen, 
die der Gemeinde für städtebauliche Planun-
gen, andere städtebauliche Maßnahmen sowie 
Anlagen und Einrichtungen, die der Allge-
meinheit dienen, entstehen. Auch die Bereit-
stellung erforderlicher Grundstücke kann ver-
einbart werden. Die Kosten und Aufwendun-
gen sowie die Planungen, städtebaulichen 
Maßnahmen, Anlagen und Einrichtungen 
müssen Voraussetzung oder Folge des vom 
Bauwilligen geplanten Vorhabens sein. Die 
vertraglich vereinbarten Leistungen müssen 
den gesamten Umständen nach angemessen 
sein; die Vereinbarung einer vom Bauwilligen 
zu erbringenden Leistung ist unzulässig, wenn 
er auch ohne sie einen Anspruch auf Erteilung 
der Genehmigung hätte und sie auch nicht als 
Nebenbestimmung gefordert werden könnte. 

(4) Ein Vertrag nach Absätzen 1 bis 3 bedarf 
der Schriftform, soweit nicht durch Rechtsvor-
schriften eine andere Form vorgeschrieben 
ist. 

(5) Die Zulässigkeit anderer städtebaulicher 
Verträge bleibt unberührt." 

e) § 7 wird wie folgt gefaßt: 

,, § 7 
Satzung über den Vorhaben- 

und Erschließungsplan 

(1) Die Gemeinde kann durch Satzung die 
Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen, die 
nicht bereits nach den §§ 30, 31 und 33 bis 35 des 
Baugesetzbuchs zulässig sind, wenn 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

Hierzu gehören auch vertragliche Vereinba-
rungen mit dem Ziel, 

1. die Grundstücke binnen angemessener 
Frist einer Nutzung entsprechend den Fest-
setzungen des Bebauungsplans zuzufüh-
ren, 

2. den dringenden Wohnbedarf von Bevölke

-

rungsgruppen mit besonderen Wohnraum-
versorgungsproblemen zu decken oder 

3. dem Wohnbedarf der ortsansässigen Bevöl-
kerung zu dienen. 

§ 2 Abs. 3 des Baugesetzbuchs bleibt unbe-
rührt; ein Anspruch auf Aufstellung eines Bau-
leitplans oder einer sonstigen städtebaulichen 
Satzung kann durch Vertrag nicht begründet 
werden. 

(3) Bauwillige können sich gegenüber der 
Gemeinde durch Vertrag verpflichten, Kosten 
und sonstige Aufwendungen zu übernehmen, 
die der Gemeinde für städtebauliche Planun-
gen, andere städtebauliche Maßnahmen sowie 
Anlagen und Einrichtungen, die der Allge-
meinheit dienen, entstehen; die städtebauli-
chen Maßnahmen, Anlagen und Einrichtun-
gen können auch außerhalb des Gebiets lie

-

gen. Auch die Bereitstellung erforderlicher 
Grundstücke kann vereinbart werden. Die 
Kosten und Aufwendungen sowie die Planun-
gen, städtebaulichen Maßnahmen, Anlagen 
und Einrichtungen müssen Voraussetzung 
oder Folge des vom Bauwilligen geplanten 
Vorhabens sein. Die vertraglich vereinbarten 
Leistungen müssen den gesamten Umständen 
nach angemessen sein; die Vereinbarung einer 
vom Bauwilligen zu erbringenden Leistung ist 
unzulässig, wenn er auch ohne sie einen 
Anspruch auf Erteilung der Genehmigung 
hätte und sie auch nicht als Nebenbestimmung 
gefordert werden könnte. 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

e) § 7 wird wie folgt gefaßt: 

M§7 
Satzung über den Vorhaben- 

und Erschließungsplan 

(1) unverändert 
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1. die Vorhaben ohne Aufstellung, Änderung, 
Ergänzung oder Aufhebung eines Bebau-
ungsplans nicht zugelassen werden  kön

-

nen, 

2. der Vorhabenträger auf der Grundlage eines 
von ihm vorgelegten und mit der Gemeinde 
abgestimmten Plans zur Durchführung der 
Vorhaben und der Erschließungsmaßnah-
men (Vorhaben- und Erschließungsplan) 
bereit und in der Lage ist und sich zur 
Durchführung innerhalb einer bestimmten 
Frist und zur Tragung der Planungs- und 
Erschließungskosten ganz oder teilweise ver-
pflichtet (Durchführungsvertrag); die §§ 127 
bis 135 des Baugesetzbuchs sind nicht anzu

-

wenden. 

Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird 
Bestandteil der Satzung. Einzelne Grundstücks-
flächen außerhalb des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplans können in die Satzung einbezogen 
werden, wenn dies für eine geordnete städte-
bauliche Entwicklung erforderlich ist. In der 
Satzung können ergänzende Bestimmungen in 
entsprechender Anwendung des § 9 des Bauge-
setzbuchs und der auf Grund des § 2 Abs. 5 des 
Baugesetzbuchs erlassenen Verordnung getrof-
fen werden; für Grundstücksflächen nach Satz 3 
sind solche Bestimmungen zu treffen. § 9 Abs. 8 
des Baugesetzbuchs ist entsprechend anzuwen-
den. 

(2) Die Satzung muß mit einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung, insbesondere 
den Grundsätzen des § 1 des Baugesetzbuchs 
vereinbar sein. Die Satzung ist aus dem Flächen-
nutzungsplan zu entwickeln; § 8 Abs. 2 bis 4 des 
Baugesetzbuchs, § 246a Abs. 1 Nr. 3 des Bauge-
setzbuchs und § 1 Abs. 2 sind entsprechend 
anzuwenden. Beschlüsse über die Satzungen 
sind Entscheidungen im Sinne des § 2 Abs. I

-

Satz I des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung; § 17 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung ist entspre-
chend anzuwenden. 

(3) Die Gemeinde hat auf Antrag des Vorha-
benträgers über die Einleitung des Satzungsver-
fahrens nach pflichtgemäßem Ermessen zu ent

-

scheiden; § 2 Abs. 3 des Baugesetzbuchs gilt 
entsprechend. Vor dem Erlaß der Satzung ist 
den betroffenen Bürgern und berührten Trägern 
öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellung-
nahme innerhalb angemessener Frist zu geben. 
Die Gemeinde kann anstelle der Beteiligung 
nach Satz 2 eine Beteiligung der Bürger und 
Träger öffentlicher Belange in entsprechender 
Anwendung des § 3 Abs. 2 und 3 des Baugesetz-
buchs und des § 4 des Baugesetzbuchs durch-
führen; § 2 Abs. 3 bis 5 ist entsprechend anzu- 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

(2) Die Satzung muß mit einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung, insbesondere mit 
§ 1 Abs. 3 bis 6 des Baugesetzbuchs vereinbar 
sein. Die Satzung ist aus dem Flächennutzungs-
plan zu entwickeln; § 8 Abs. 2 bis 4 des Bauge-
setzbuchs, § 246a Abs. 1 Nr. 3 des Baugesetz-
buchs und § 1 Abs. 2 sind entsprechend anzu-
wenden. 

(3) Die Gemeinde hat auf Antrag des Vorha-
benträgers über die Einleitung des Satzungsver-
fahrens nach pflichtgemäßem Ermessen zu ent-
scheiden; § 2 Abs. 3 des Baugesetzbuchs gilt 
entsprechend. Vor dem Erlaß der Satzung ist 
den betroffenen Bürgern und berührten Trägern 
öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellung-
nahme innerhalb angemessener Frist zu geben. 
Die Gemeinde kann anstelle der Beteiligung 
nach Satz 2 eine Beteiligung der Bürger und 
Träger öffentlicher Belange in entsprechender 
Anwendung des § 3 Abs. 2 und 3 des Baugesetz-
buchs und des § 4 des Baugesetzbuchs durch-
führen; § 2 Abs. 3 bis 5 ist entsprechend anzu- 
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wenden. Die Abstimmung mit benachbarten 
Gemeinden ist entsprechend § 2 Abs. 2 des 
Baugesetzbuchs durchzuführen. Die Satzung ist 
der höheren Verwaltungsbehörde entspre-
chend § 11 Abs. 3 des Baugesetzbuchs anzuzei-
gen; im Anzeigeverfahren ist die Verletzung 
von Rechtsvorschriften innerhalb eines Monats 
geltend zu machen. § 6 Abs. 4 Satz 2 und 3 des 
Baugesetzbuchs ist mit der Maßgabe entspre-
chend anzuwenden, daß die Frist um höchstens 
zwei Monate verlängert werden kann. Die Sat-
zung und die Durchführung des Anzeigeverfah-
rens ist ortsüblich bekanntzumachen; die 
Bekanntmachung kann auch in entsprechender 
Anwendung des § 12 des Baugesetzbuchs vor-
genommen werden. Betrifft die Satzung Grund-
stücksflächen im räumlichen Geltungsbereich 
eines Bebauungsplans, tritt der Bebauungsplan 
mit dem Inkrafttreten der Satzung insoweit 
außer Kraft; hierauf ist in der Bekanntmachung 
der Satzung hinzuweisen. 

(4) Im Gebiet der Satzung ist ein Vorhaben 
zulässig, wenn es der Satzung nicht wider-
spricht und die Erschließung gesichert ist. Die 
§§ 31, 33 und 36 des Baugesetzbuchs sind ent-
sprechend anzuwenden. Die Satzung gilt für 
Zwecke der Teilungsgenehmigung und Grenz-
regelung nach dem Baugesetzbuch als Bebau

-

ungsplan. Sie gilt für Zwecke der Enteignung als 
Bebauungsplan nach § 85 Abs. 1 Nr. 1 des Bau-
gesetzbuchs, um Grundstücke entsprechend 
den Bestimmungen der Satzung, die im Bebau-
ungsplan als Festsetzungen nach § 9 des Bauge-
setzbuchs getroffen werden können, für öffent-
liche Zwecke zu nutzen oder eine solche Nut

-

zung vorzubereiten.  

(5) Wird der Vorhaben- und Erschließungs-
plan  nicht innerhalb der Frist nach Absatz 1

-

Satz 1 Nr. 2 durchgeführt, soll die Gemeinde die 
Satzung aufheben. Wechselt der Träger des 
Vorhabens; kann die Gemeinde die Satzung 
aufheben, wenn Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, daß die Durchführung des Vorhaben-
und Erschließungsplans innerhalb der Frist 
nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 gefährdet ist. Aus der 
Aufhebung der Satzung können Ansprüche 
gegen die Gemeinde nicht geltend gemacht 
werden. 

(6) Die Vorschriften über die Aufstellung der 
Satzung gelten auch für ihre Änderung, Ergän-
zung oder Aufhebung; für die Änderung gelten 
§ 13 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und § 2 Abs. 7 
entsprechend. 

(7) Die Aufstellung eines Bebauungsplans 
bleibt unberührt. Absatz 3 Satz 8 ist entspre-
chend anzuwenden. 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

wenden, auch wenn das Vorhaben anderen 
Zwecken als der Deckung eines dringenden 
Wohnbedarfs der Bevölkerung dienen soll. Die 
Abstimmung mit benachbarten Gemeinden ist 
entsprechend § 2 Abs. 2 des Baugesetzbuchs 
durchzuführen. Die Satzung ist der höheren 
Verwaltungsbehörde entsprechend § 11 Abs. 3 
des Baugesetzbuchs anzuzeigen; im Anzeige-
verfahren ist die Verletzung von Rechtsvor-
schriften innerhalb eines Monats geltend zu 
machen. § 6 Abs. 4 Satz 2 und 3 des Baugesetz-
buchs ist mit der Maßgabe entsprechend anzu-
wenden, daß die Frist um höchstens zwei 
Monate verlängert werden kann. Die Satzung 
und die Durchführung des Anzeigeverfahrens 
ist ortsüblich bekanntzumachen; die Bekannt-
machung kann auch in entsprechender Anwen-
dung des § 12 des Baugesetzbuchs vorgenom-
men werden. Betrifft die Satzung Grundstücks-
flächen im räumlichen Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans, tritt der Bebauungsplan mit 
dem Inkrafttreten der Satzung insoweit außer 
Kraft; hierauf ist in der Bekanntmachung der 
Satzung hinzuweisen. 

(4) unverändert 

 

(5) unverändert 

 

(6) unverändert 

(7) unverändert 
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(8) Für Satzungen nach dieser Vorschrift gilt 
§ 18 des Investitionsvorranggesetzes in seinem 
Anwendungsbereich, wenn die Durchführung 
des Vorhabens nach dem Plan für die Sicherung 
oder Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Dek-
kung eines Wohnbedarfs der Bevölkerung oder 
für erforderliche Infrastrukturmaßnahmen 
dringlich ist. § 33 des Baugesetzbuchs ist in 
diesen Fällen nicht entsprechend anzuwen-
den. " 

f) § 8 wird aufgehoben. 

g) § 9 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„ (3) Auf die Satzungen nach § 4 Abs. 2 a und 4 
und § 7 sind die §§ 214 bis 216 des Baugesetz-
buchs und Absatz 2 Nr. 3 entsprechend anzu-
wenden. Für die Rechtswirksamkeit einer Sat-
zung nach § 4 Abs. 2 a ist unbeachtlich, wenn 
die Anforderung, daß die Eigenart der näheren 
Umgebung einem reinen Wohngebiet oder 
einem allgemeinen Wohngebiet entspricht, 
nicht richtig beurteilt worden ist. Für die Rechts-
wirksamkeit einer Satzung nach § 7 ist unbe-
achtlich, wenn die Anforderung, daß die Vorha-
ben ohne Aufstellung, Änderung, Ergänzung 
oder Aufhebung eines Bebauungsplanes nicht 
zugelassen werden können, nicht richtig beur-
teilt worden  ist."  

h) § 10 wird wie folgt geändert: 

aa) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Satzungen nach § 4 Abs. 2 a und 4 
und § 7 gelten für Zwecke der Normenkon-
trolle nach § 47 der Verwaltungsgerichts-
ordnung als solche nach dem Baugesetz-
buch. Das gleiche gilt für Rechtsverordnun-
gen nach Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 246 Abs. 2 des Baugesetzbuchs." 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

(8) unverändert 

f) unverändert 

g) § 9 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 11 Abs. 3" 
durch die Angabe „§ 11 Abs. 1 Halbsatz 2" 
ersetzt. 

bb) In Absatz 2 wird in der Nummer 2 das 
Semikolon durch einen Punkt ersetzt und 
die Nummer 3 gestrichen. 

cc) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Auf die Satzungen nach § 4 Abs. 2a 
und 4 und § 7 sind die §§ 214 bis 216 des 
Baugesetzbuchs entsprechend anzuwen-
den. Für die Rechtswirksamkeit einer Sat-
zung nach § 4 Abs. 2 a ist unbeachtlich, 
wenn die Voraussetzung, daß die einbezo-
genen Flächen durch eine überwiegende 
Wohnnutzung des angrenzenden Bereichs 
geprägt sind, nicht richtig beurteilt worden 
ist. Für die Rechtswirksamkeit einer Sat-
zung nach § 7 ist unbeachtlich, wenn die 
Voraussetzung, daß die Vorhaben ohne 
Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder 
Aufhebung eines Bebauungsplanes nicht 
zugelassen werden können, nicht richtig 
beurteilt worden ist oder eine Verlänge-
rung der Frist im Anzeigeverfahren nach 
§ 7 Abs. 3 Satz 6 nicht erfolgt ist." 

dd) In Absatz 4 wird anstelle der Angabe „§§ 1 
und 2" die Angabe „§§ 1, 2 und 2a" 
eingefügt. 

h) § 10 wird wie folgt geändert: 

aa) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Satzungen nach §§ 2 a, 4 Abs. 2 a und 
4 und § 7 gelten für Zwecke der Normen-
kontrolle nach § 47 der Verwaltungsge-
richtsordnung als solche nach dem Bauge-
setzbuch. Das gleiche gilt für Rechtsverord-
nungen nach Absatz 3 Satz 1 in Verbindung 
mit § 246 Abs. 2 des Baugesetzbuchs." 
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bb) In  Absatz 2 wird das Wort ,,ausschließlich" 
durch das Wort ,,überwiegend" ersetzt. 

cc) Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben. 

i) In § 11 Abs. 2 Satz 2 werden das Datum 
,,31. Mai 1995" durch das Datum ,,31. Dezem-
ber 1997" und das Datum ,, 1. Juni 1995" durch 
das Datum ,,1. Januar 1998" ersetzt. 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

bb) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Widerspruch und Anfechtungsklage 
eines Dritten gegen die bauaufsichtliche 
Genehmigung eines Vorhabens, das über-
wiegend Wohnzwecken, auch zum vor-
übergehenden Wohnen oder zur vorüber-
gehenden Unterbringung, dient, haben 
keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag 
auf Anordnung der aufschiebenden Wir-
kung (§ 80 a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit 
§ 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichts-
ordnung) kann nur innerhalb eines Monats 
nach Zustellung der Genehmigung gestellt 
werden. § 58 der Verwaltungsgerichtsord-
nung ist entsprechend anzuwenden. Treten 
später Tatsachen ein, die die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung rechtferti-
gen, so kann ein hierauf gestützter Antrag 
nach § 80a Abs. 3, Abs. 1 Nr. 2 der Verwal-
tungsgerichtsordnung innerhalb einer 
Frist von einem Monat gestellt werden. Die 
Frist beginnt in dem Zeitpunkt, in dem der 
Dritte von den Tatsachen Kenntnis er-
langt." 

cc) unverändert 

i) § 11 wird wie folgt geändert: 

aa) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) § 2 Abs. 2, 3 und 7 ist auch auf 
Bebauungsplanverfahren, die vor dem 
1. Juni 1990 eingeleitet worden sind, anzu-
wenden, soweit mit den dort bezeichneten 
Verfahrensschritten vor dem 1. Juni 1990 
noch nicht begonnen worden ist. § 2 Abs. 4 
und 5 in der ab dem 1. April 1993 geltenden 
Fassung ist auf Bebauungsplanverfahren 
anzuwenden, soweit mit den dort bezeich-
neten Verfahrensschritten vor dem 1. April 
1993 noch nicht begonnen worden ist. Nach 
dem 31. Dezember 1997 ist § 2 Abs. 2 bis 5 
und 7 weiter anzuwenden auf Verfahren, in 
denen vor dem 1. Januar 1998 der Entwurf 
des Bebauungsplans nach § 3 Abs. 2 des 
Baugesetzbuchs öffentlich ausgelegt oder 
mit der Beteiligung der Be troffenen nach 
§ 13 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbin-
dung mit § 2 begonnen worden ist." 

bb) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a 
angefügt: 

„(2 a) § 2 Abs. 6 ist in der bis zum 31. März 
1993 geltenden Fassung auf Bebauungs-
pläne anzuwenden, die vor dem 31. März 
1993 der höheren Verwaltungsbehörde 
nach § 11 Abs. 1 Halbsatz 2 des Baugesetz-
buchs angezeigt worden sind. Auf Bebau-
ungspläne, die vor dem 1. Januar 1998 als 
Satzung beschlossen worden sind, ist § 2

-

Abs. 6 weiter anzuwenden." 
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j) § 12 wird wie folgt gefaßt: 

,,§ 12 
Überleitungsvorschrift für das Vorkaufsrecht 

(1) Auf Verkaufsfälle aus der Zeit vor dem 
1. Juni 1990 sind die Vorschriften dieses Geset-
zes nicht anzuwenden. 

(2) Auf Verkaufsfälle aus der Zeit nach dem 
31. Mai 1990 und vor dem ... 1993 sind die 
Vorschriften dieses Gesetzes in der bis zum .. . 
1993 geltenden Fassung anzuwenden. 

(3) Auf Verkaufsfälle aus der Zeit nach 
dem ... 1993 und vor dem 1. Januar 1998 sind 
die Vorschriften dieses Gesetzes weiter anzu-
wenden." 

k) § 13 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 13 

Überleitungsvorschrift 
für die Zulässigkeit von Vorhaben 

(1) § 4 Abs. 1 a, 2 und 3 ist anzuwenden auf 
Vorhaben, 

1. über deren Zulässigkeit vor dem 1. Juni 1990 
entschieden worden und die Entscheidung 
noch nicht unanfechtbar geworden ist, 

2. für die nach dem 31. Mai 1990 und vor dem 
1. Januar 1998 bei der zuständigen Behörde 
ein Antrag auf Genehmigung gestellt wurde 
und darüber vor dem 1. Januar 1998 noch 
nicht unanfechtbar entschieden worden ist. 

(2) § 4 Abs. 1, 3a und 3 b ist anzuwenden auf 
Vorhaben, 

1. über deren Zulässigkeit vor dem ... 1993 
entschieden worden ist und die Entschei-
dung noch nicht unanfechtbar geworden 
ist, 

2. für die nach dem ... 1993 und vor dem 
1. Januar 1998 bei der zuständigen Behörde 
ein Antrag auf Genehmigung gestellt wurde 
und darüber vor dem 1. Januar 1998 noch 
nicht unanfechtbar entschieden worden ist. 

(3) § 4 Abs. 2a und 4 ist auch auf Satzungen 
anzuwenden, für die vor dem 1. Januar 1998 das 
Anzeigeverfahren eingeleitet worden  ist."  

1) In § 14 wird das Datum ,,1. Juni 1995 " durch das 
Datum „1. Januar 1998" ersetzt. 

m) § 15 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 15 
Überleitungsvorschrift zur Satzung 

über den Vorhaben- und Erschließungsplan 

§ 7 ist auch auf Satzungen über den Vorha-
ben- und Erschließungsplan anzuwenden, für 
die vor dem 1. Januar 1998 das Anzeigeverfah-
ren eingeleitet worden  ist."  

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

j) § 12 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 12 

Überleitungsvorschrift für das Vorkaufsrecht 

(1) unverändert 

(2) Auf Verkaufsfälle aus der Zeit nach dem 
31. Mai 1990 und vor dem 1. April 1993 sind die 
Vorschriften dieses Gesetzes in der bis zum 
31. März 1993 geltenden Fassung anzuwen-
den. 

(3) Auf Verkaufsfälle aus der Zeit nach dem 
31. März 1993 und vor dem 1. Januar 1998 sind 
die Vorschriften dieses Gesetzes weiter anzu-
wenden." 

k) § 13 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 13 

Überleitungsvorschrift 
für die Zulässigkeit von Vorhaben 

(1) § 4 Abs. 2 ist anzuwenden auf Vorhaben, 

1. unverändert 

2. unverändert 

(2) § 4 Abs. 1, 1 a und 3 ist anzuwenden auf 
Vorhaben, 

1. über deren Zulässigkeit vor dem 1. April 
1993 entschieden worden und die Entschei-
dung noch nicht unanfechtbar geworden 
ist, 

2. für die nach dem 31. März 1993 und vor dem 
1. Januar 1998 bei der zuständigen Behörde 
ein Antrag auf Genehmigung gestellt wurde 
und darüber vor dem 1. Januar 1998 noch 
nicht unanfechtbar entschieden worden ist. 

(3) unverändert 

1) unverändert 

m) unverändert 
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n) § 16 wird aufgehoben. 

o) In § 17 wird das Datum „31. Mai 1995" durch 
das Datum „31. Dezember 1997" ersetzt. 

p) § 18 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 1 werden das Datum „31. Mai 
1995" durch das Datum „31. Dezember 
1997" ersetzt und hinter dem Wort „Satzun-
gen" die Wörter „und Rechtsverordnun-
gen" eingefügt. 

bb) In Absatz 2 werden das Datum „31. Mai-
1990" durch das Datum „. . . 1993" und das 
Datum „1. Juni 1995 " durch das Datum 
„1. Januar 1998" ersetzt. 

cc) Dem Absatz 2 wird folgender Satz 2 ange-
fügt: 

„Auf Widerspruch und Anfechtungsklage 
eines Dritten gegen eine bauaufsichtliche 
Genehmigung, die nach dem 31. Mai 1990 
und vor dem ... 1993 erteilt worden ist, ist 
§ 10 Abs. 2 in der bis zum ... 1993 gelten-
den Fassung anzuwenden." 

q) § 19 wird durch die folgenden §§ 19 und 20 
ersetzt: 

„§ 19 

Erstreckung auf die neuen Länder; 
besondere Überleitungsvorschriften 

(1) Abweichend von Anlage I Kapitel XIV 
Abschnitt I Nr. 1 des Einigungsvertrages vom 
31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 des 
Gesetzes vom 23. September 1990 (BGBl. II

-S. 885, 1122) tritt dieses Gesetz am ... 1993 in 
dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages ge-
nannten Gebiet in Kraft. § 2 Abs. 2 bis 5 kann 
auch auf Bebauungspläne angewendet werden, 
die anderen Zwecken als der Deckung eines 
dringenden Wohnbedarfs der Bevölkerung die-
nen. 

(2) In dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages 
genannten Gebiet gelten die Überleitungsvor-
schriften der §§ 11 bis 18 mit folgenden beson-
deren Maßgaben: 

1. (Bauleitplanung) 

§ 1 Abs. 2 ist anzuwenden auf Bebauungs-
pläne, für die vor dem ... 1993 noch kein 
Beschluß nach § 10 des Baugesetzbuchs 
gefaßt worden ist. § 2 Abs. 2 bis 7 ist auch auf 
Bebauungsplanverfahren, die vor dem .. . 
1993 eingeleitet worden sind, anzuwenden, 
soweit mit den dort bezeichneten Verfah-
rensschritten vor dem ... 1993 noch nicht 
begonnen worden ist. 

2. (Gesetzliche Vorkaufsrechte der Gemeinde) 

§ 12 Abs. 2 ist nicht anzuwenden. 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

n) unverändert 

o) unverändert 

p) § 18 wird wie folgt geändert: 

aa) unverändert 

bb) In Absatz 2 werden das Datum „31. Mai 
1990" durch das Datum „ 31. März 1993" 
und das Datum „1. Juni 1995" durch das 
Datum „1. Januar 1998" ersetzt. 

cc) Dem Absatz 2 wird folgender Satz 2 ange-
fügt: 

„Auf Widerspruch und Anfechtungsklage 
eines Dritten gegen eine bauaufsichtliche 
Genehmigung, die nach dem 31. Mai 1990 
und vor dem 1. April 1993 erteilt worden ist, 
ist § 10 Abs. 2 in der bis zum 31. März 1993 
geltenden Fassung anzuwenden." 

q) § 19 wird durch die folgenden §§ 19 und 20 
ersetzt: 

„§ 19 

Erstreckung auf die neuen Länder; 
besondere Überleitungsvorschriften 

(1) Abweichend von Anlage I Kapitel XIV 
Abschnitt I Nr. 1 des Einigungsvertrages vom 
31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 des 
Gesetzes vom 23. September 1990 (BGBl. II

-S. 885, 1122) tritt dieses Gesetz am 1. April 1993 
in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages 
genannten Gebiet in Kraft. § 2 Abs. 2 und 3 kann 
auch auf Bebauungspläne angewendet werden, 
die anderen Zwecken als der Deckung eines 
dringenden Wohnbedarfs der Bevölkerung die-
nen sollen. 

(2) In dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages 
genannten Gebiet gelten die Überleitungsvor-
schriften der §§ 11 bis 18 mit folgenden beson-
deren Maßgaben: 

1. (Bauleitplanung) 

§ 1 Abs. 2 ist anzuwenden auf Bebauungs-
pläne, für die vor dem 1. April 1993 noch kein 
Beschluß nach § 10 des Baugesetzbuchs 
gefaßt worden ist. § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 ist 
auch auf Bebauungsplanverfahren, die vor 
dem 1. April 1993 eingeleitet worden sind, 
anzuwenden, soweit mit den dort bezeichne-
ten Verfahrensschritten vor dem 1. April 
1993 noch nicht begonnen worden ist. 

2. unverändert 



Deutscher Bundestag - 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/4317  

Entwurf 

3. (Zulässigkeit von Vorhaben) 

§ 4 Abs. 1 a, 2 Satz 2 und Abs. 3 ist anzuwen-
den auf Vorhaben, 

a) über deren Zulässigkeit vor dem ... 1993 
entschieden worden und die Entschei-
dung noch nicht unanfechtbar geworden 
ist, 

b) für die nach dem ... 1993 und vor dem 
1. Januar 1998 bei der zuständigen 
Behörde ein Antrag auf Genehmigung 
gestellt wurde und darüber vor dem 1. Ja-
nuar 1998 noch nicht unanfechtbar ent-
schieden worden ist. 

4. (Fristen über die Erteilung von Genehmigun-
gen) 

§ 5 ist anzuwenden auf Anträge und Ersu-
chen, die nach dem ... 1993 und vor dem 
1. Januar 1998 bei der zuständigen Behörde 
eingehen. 

5. (Vorhaben- und Erschließungsplan) 

Ist die Genehmigung einer Satzung über 
den Vorhaben- und Erschließungsplan vor 
dem ... 1993 beantragt worden, sind hin-
sichtlich des Genehmigungsverfahrens die 
Maßgaben des § 246a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des 
Baugesetzbuchs in der bis zum ... 1993 
geltenden Fassung weiter anzuwenden. Ist 
vor dem ... 1993 über die Zulässigkeit des 
Vorhabens entschieden worden und die Ent-
scheidung noch nicht unanfechtbar gewor-
den, ist § 7 Abs. 4 anzuwenden. 

6. (Allgemeine Vorschriften) 

§ 18 Abs. 2 Satz 2 ist nicht anzuwenden. 

§ 20 

Geltungsdauer 

Bis zum 31. Dezember 1997 gelten im Rahmen 
ihres Anwendungsbereichs die besonderen Vor-
schriften des Ersten Teils dieses Gesetzes anstelle 
der Vorschriften des Baugesetzbuchs oder ergän-
zend dazu." 

3. Artikel 9 wird gestrichen. 

Artikel 3 

Änderung der Baunutzungsverordnung 

§ 25c Abs. 2 und Abs. 3 Satz I der Baunutzungsver-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), die durch Anlage 1 
Kapitel XIV Abschnitt II Nr. 2 des Einigungsvertrages 
rom 31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 des 
Gesetzes vom 23. September 1990 (BGBl. II S. 885, 
1124) geändert worden ist, wird aufgehoben. 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

3. (Zulässigkeit von Vorhaben) 

§ 4 Abs. 1 a, 2 Satz 2 und Abs. 3 ist anzuwen-
den auf Vorhaben, 

a) über deren Zulässigkeit vor dem 1. April 
1993 entschieden worden und die Ent-
scheidung noch nicht unanfechtbar ge-
worden ist, 

b) für die nach dem 31. März 1993 und vor 
dem 1. Januar 1998 bei der zuständigen 
Behörde ein Antrag auf Genehmigung 
gestellt wurde und darüber vor dem 1. Ja-
nuar 1998 noch nicht unanfechtbar ent-
schieden worden ist. 

4. (Fristen über die Erteilung von Genehmigun-
gen) 

§ 5 ist anzuwenden auf Anträge und Ersu-
chen, die nach dem 31. März 1993 und vor 
dem 1. Januar 1998 bei der zuständigen 
Behörde eingehen. 

5. (Vorhaben- und Erschließungsplan) 

Ist die Genehmigung einer Satzung über 
den Vorhaben- und Erschließungsplan vor 
dem 1. April 1993 beantragt worden, sind 
hinsichtlich des Genehmigungsverfahrens 
die Maßgaben des § 246a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 
des Baugesetzbuchs in der bis zum 31. März 
1993 geltenden Fassung weiter anzuwenden. 
Ist vor dem 1. April 1993 über die Zulässig-
keit des Vorhabens entschieden worden und 
die Entscheidung noch nicht unanfechtbar 
geworden, ist § 7 Abs. 4 anzuwenden. 

6. unverändert 

§ 20 

unverändert 

3. unverändert 

Artikel 3 

Änderung der Baunutzungsverordnung 

§ 25 c der Baunutzungsverordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I

-

S. 132), die durch Anlage I Kapitel XIV Abschnitt II 
Nr. 2 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 in 
Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Sep-
tember 1990 (BGBl. II S. 885, 1124) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

2. Die Absatzbezeichnung „(1)" wird gestrichen. 
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Artikel 4 

Änderung des Raumordnungsgesetzes 

Das Raumordnungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1726, 
1883) wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Abs. 1 wird nach Nummer 12 folgende Num-
mer 13 angefügt: 

„13. Einem dringenden Wohnbedarf der Bevölke-
rung soll besonders Rechnung ge tragen wer-
den. Bei der Ausweisung von Gebieten, in 
denen viele Arbeitsplätze geschaffen werden 
sollen, ist der Wohnbedarf der do rt  voraus-
sichtlich arbeitenden Bevölkerung zu beach-
ten; dabei ist auf eine funktional sinnvolle 
Zuordnung dieser Gebiete zu den Wohnge-
bieten hinzuwirken." 

2. Dem § 5 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

,,(5) Die Länder schaffen die Rechtsgrundlagen 
für ein Verfahren zur Abweichung von Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung. Bis ,zur Schaf-
fung von Rechtsgrundlagen kann die zuständige 
Landesplanungsbehörde im Einvernehmen mit 
den fachlich berührten Stellen im Einzelfall Abwei-
chungen zulassen, wenn die Abweichungen unter 
raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar 
sind und die Grundzüge der Planung nicht berührt 
werden." 

3. § 6a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 6a 
Raumordnungsverfahren 

(1) Die Lander schaffen Rechtsgrundlagen für ein 
Verfahren, in dem raumbedeutsame Planungen 
und Maßnahmen untereinander und mit den Erfor-
dernissen der Raumordnung und Landesplanung 
abgestimmt werden (Raumordnungsverfahren). 
Durch das Raumordnungsverfahren wird festge-
stellt, 

1. ob raumbedeutsame Planungen oder Maßnah-
men mit den Erfordernissen der Raumordnung 
übereinstimmen, 

2. wie raumbedeutsame Planungen und Maßnah-
men unter den Gesichtspunkten der Raumord-
nung aufeinander abgestimmt oder durchge-
führt werden können. 

Im Raumordnungsverfahren sind die raumbedeut-
samen Auswirkungen der Planung oder Maß-
nahme auf die in § 2 genannten Bel ange unter 
überörtlichen Gesichtspunkten zu prüfen. Die Fest-
stellung nach Satz 2 schließt die Prüfung vom 
Träger der Planung oder Maßnahme eingeführter 
Standort- oder Trassenalternativen ein. 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

Artikel 4 

Änderung des Raumordnungsgesetzes 

Das Raumordnungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1726, 
1883) wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 

la. In § 4 Abs. 4 wird das Wort  „Bundesländern" 
durch das Wort „Ländern" ersetzt. 

2. Dem § 5 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) Die Länder schaffen Rechtsgrundlagen für 
ein Verfahren zur Abweichung von Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung. Bis zur Schaf-
fung von Rechtsgrundlagen kann die zuständige 
Landesplanungsbehörde im Einvernehmen mit 
den fachlich berührten Stellen und im Benehmen 
mit den betroffenen Gemeinden im Einzelfall 
Abweichungen zulassen, wenn die Abweichungen 
unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertret-
bar sind und die Grundzüge der Planung nicht 
berührt werden." 

3. § 6a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 6a 
Raumordnungsverfahren 

(1) unverändert 
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(2) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vor-
haben, für die ein Raumordnungsverfahren durch-
geführt werden soll, wenn sie raumbedeutsam sind 
und überörtliche Bedeutung haben. 

(3) Von einem Raumordnungsverfahren kann 
abgesehen werden, wenn eine ausreichende 
Berücksichtigung der Erfordernisse der Raumord-
nung und Landesplanung auf andere Weise 
gewährleistet wird; dies gilt insbesondere, wenn 

1. das Vorhaben räumlich und sachlich hinrei-
chend konkreten Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung entspricht oder widersp richt 
oder es 

2. den rechtsverbindlichen Festsetzungen eines 
den Zielen der Raumordnung und Landespla-
nung angepaßten Bebauungsplans im Sinne des 
§ 30 Abs. 1 des Baugesetzbuchs entspricht oder 
widerspricht und sich die Zulässigkeit dieses 
Vorhabens nicht nach den in § 38 des Bauge-
setzbuchs genannten Rechtsvorschriften be-
stimmt oder 

3. eine ausreichende Berücksichtigung der Erfor-
dernisse der Raumordnung und Landesplanung 
in einem anderen gesetzlichen Abstimmungs-
verfahren unter Beteiligung der Landespla-
nungsbehörde gewährleistet ist. 

(4) Die Länder regeln die Einholung der erforder-
lichen Angaben für die Planung der Maßnahme. 

(5) Die in § 4 Abs. 5 genannten Stellen sind zu 
unterrichten und zu beteiligen. Bei Vorhaben des 
Bundes oder bundesunmittelbarer Planungsträger 
ist im Benehmen mit der zuständigen Stelle über 
die Einleitung eines Raumordnungsverfahrens zu 
entscheiden. 

(6) Bei Vorhaben der militärischen Verteidigung 
entscheidet der zuständige Bundesminister oder 
die von ihm bestimmte Stelle, bei Vorhaben der 
zivilen Verteidigung die zuständige Stelle, über A rt 

 und Umfang der Angaben für die Planung oder 
Maßnahme. 

(7) Die Lander können regeln, ob und in welchem 
Umfang die Öffentlichkeit einbezogen wird. Bei 
Vorhaben nach Absatz 6 entscheiden darüber, ob 
und in welchem Umfang die Öffentlichkeit einbe-
zogen wird, die dort  genannten Stellen. 

(8) Über die Notwendigkeit ein Raumordnungs-
verfahren durchzuführen, ist innerhalb einer Frist 
von zwei Wochen nach Einreichung der hierfür 
erforderlichen Unterlagen zu entscheiden. Das 
Raumordnungsverfahren ist nach Vorliegen der 
vollständigen Unterlagen innerhalb einer Frist von 
sechs Monaten abzuschließen. 

(9) Das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens 
ist von den in § 4 Abs. 5 genannten Stellen bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

(2) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vor-
haben, für die ein Raumordnungsverfahren durch-
geführt werden soll, wenn sie im Einzelfall raum-
bedeutsam sind und überörtliche Bedeutung 
haben. 

(3) Von einem Raumordnungsverfahren kann 
abgesehen werden, wenn eine ausreichende 
Berücksichtigung der Erfordernisse der Raumord-
nung und Landesplanung auf andere Weise 
gewährleistet wird; dies gilt insbesondere, wenn 
das Vorhaben 

1. räumlich und sachlich hinreichend konkreten 
Zielen der Raumordnung und Landesplanung 
entspricht oder widersp richt oder 

2. den rechtsverbindlichen Festsetzungen eines 
den Zielen der Raumordnung und Landespla-
nung angepaßten Bebauungsplans im Sinne des 
§ 30 Abs. 1 des Baugesetzbuchs entspricht oder 
widerspricht und sich die Zulässigkeit dieses 
Vorhabens nicht nach den in § 38 des Bauge-
setzbuchs genannten Rechtsvorschriften be-
stimmt oder 

3. in einem anderen gesetzlichen Abstimmungs-
verfahren unter Beteiligung der Landespla-
nungsbehörde festgelegt worden ist. 

(4) Die Länder regeln die Einholung der erforder-
lichen Angaben für die Planung oder Maß-
nahme. 

(5) unverändert 

(6) unverändert 

(7) unverändert 

(8) unverändert 

(9) Das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens 
ist von den in § 4 Abs. 5 genannten Stellen bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, 
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die den im Raumordnungsverfahren beurteilten 
Gegenstand betreffen sowie bei Genehmigungen, 
Planfeststellungen und sonstigen behördlichen 
Entscheidungen über die Zulässigkeit des Vorha-
bens nach Maßgabe der dafür geltenden Vorschrif-
ten zu berücksichtigen. Die Pflicht, Ziele der Raum-
ordnung und Landesplanung gemäß § 5 Abs. 4 zu 
beachten, bleibt unberührt. Das Ergebnis des 
Raumordnungsverfahrens ist insbesondere aus den 
Grundsätzen und den Zielen der Raumordnung 
und Landesplanung herzuleiten. Für das Verfahren 
der Bauleitplanung ist das Ergebnis des Raumord-
nungsverfahrens in die Abwägung nach § 1 Abs. 5 
und 6 des Baugesetzbuchs mit einzubeziehen. Die 
Anpassung der Bauleitplanung richtet sich allein 
nach § 1 Abs. 4 des Baugesetzbuchs. 

(10) Das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens 
hat gegenüber dem Träger des Vorhabens und 
gegenüber einzelnen keine unmittelbare Rechts-
wirkung. Es ersetzt nicht die Genehmigungen, 
Planfeststellungen oder sonstigen behördlichen 
Entscheidungen nach anderen Rechtsvorschriften. 
Das Berücksichtigungsgebot nach Absatz 9 bleibt 
unberührt. 

(11) Für die Länder Berlin, Bremen und Hamburg 
gilt die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 nicht. 
Schaffen diese Länder Rechtsgrundlagen für 
Raumordnungsverfahren, finden die Absätze 1 bis 
10 Anwendung. 

(12) In den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen soll bis zum (einsetzen: Ablauf von fünf 
Jahren nach Inkrafttreten) von der Durchführung 
von Raumordnungsverfahren im Einzelfall abgese-
hen werden, wenn durch das Raumordnungsver-
fahren bedeutsame Investitionen unangemessen 
verzögert würden." 

Artikel 5 

Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes 

Das Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. März 1987 (BGBl. I S. 889), 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. Fe-
bruar 1990 (BGBl. I S. 205), wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Die §§ 1 bis 3, 7, 8a bis 8c, 9, 12 Abs. 4 Satz 2, 
§§ 20, 20a, 20d Abs. 4 bis 6 und §§ 20e bis 23, 26 
bis 26c, 28 bis 40 gelten unmittelbar."  

2. Nach § 8 werden folgende §§ 8a bis 8c einge-
fügt: 

„§ 8a 

Verhältnis zum Baurecht 

(1) Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, 
Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

die den im Raumordnungsverfahren beurteilten 
Gegenstand betreffen sowie bei Genehmigungen, 
Planfeststellungen und sonstigen behördlichen 
Entscheidungen über die Zulässigkeit des Vorha-
bens nach Maßgabe der dafür geltenden Vorschrif-
ten zu berücksichtigen. Die Pflicht, Ziele der Raum-
ordnung und Landesplanung gemäß § 5 Abs. 4 zu 
beachten, bleibt unberührt. Für das Verfahren der 
Bauleitplanung ist das Ergebnis des Raumord-
nungsverfahrens in die Abwägung nach § 1 Abs. 5 
und 6 des Baugesetzbuchs mit einzubeziehen. Die 
Anpassung der Bauleitplanung richtet sich allein 
nach § 1 Abs. 4 des Baugesetzbuchs. 

(10) unverändert 

(11) unverändert 

(12) In den Ländern Brandenburg, Mecklenburg

-

Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen soll bis zum 31. März 1998 von der Durch-
führung von Raumordnungsverfahren im Einzelfall 
abgesehen werden, wenn durch das Raumord-
nungsverfahren bedeutsame Investitionen unan-
gemessen verzögert würden." 

4. In § 8 Abs. 1 Nr. 4 wird das Wort „Bundesländern" 
durch das Wort „Ländern" ersetzt. 

Artikel 5 

Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes 

Das Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. März 1987 (BGBl. I S. 889), 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. Fe-
bruar 1990 (BGBl. I S. 205), wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Die §§ 1 bis 3, 7, 8a bis 8c, 9, 12 Abs. 4 Satz 2, die 
§§ 20, 20a, 20d Abs. 4 bis 6 und die §§ 20e bis 23, 
26 bis 26c, 28 bis 40 gelten unmittelbar."  

2. Nach § 8 werden folgende §§ 8a bis 8c einge-
fügt: 

„§ 8a 

Verhältnis zum Baurecht 

(1) Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, 
Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen 
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Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist 
über die Belange des Naturschutzes und der L and-
schaftspflege im Rahmen des Bauleitplans unter 
entsprechender Anwendung des § 8 Abs. 2 Satz 1 
und der Vorschriften über Ersatzmaßnahmen im 
Sinne des § 8 Abs. 9 nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuchs und des Maßnahmengesetzes 
zum Baugesetzbuch zu befinden. Dazu gehören 
auch Entscheidungen über Darstellungen und 
Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 des Baugesetz-
buchs, die dazu dienen, die zu erwartenden Beein-
trächtigungen der Leistungsfähigkeit des Natur-
haushalts oder des Landschaftsbildes auszuglei-
chen, zu ersetzen oder zu mindern. Dabei sind die 
Darstellungen der Landschaftspläne zu berück-
sichtigen. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für 
Satzungen nach § 4 Abs. 2 a und § 7 des Maßnah-
mengesetzes zum Baugesetzbuch. 

(2) Die Festsetzungen nach Absatz 1 können 
ergänzend zu § 9 des Baugesetzbuchs den Grund-
stücksflächen, auf denen Eingriffe auf Grund son-
stiger Festsetzungen zu erwarten sind, als Aus-
gleichs- oder Ersatzmaßnahmen ganz oder teil-
weise nach der überbaubaren Grundstücksfläche 
oder der Schwere der zu erwartenden Beeinträch-
tigungen zugeordnet werden. 

(3) Auf Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplä-
nen und während der Planaufstellung nach den 
§§ 30 und 33 des Baugesetzbuchs sind § 8 Abs. 2 
Satz 1 und die Vorschriften über Ersatzmaßnah-
men im Sinne des § 8 Abs. 9 anzuwenden, soweit 
der Bebauungsplan oder der Entwurf des Bebau-
ungsplans entsprechende Festsetzungen auf den 
Grundstücksflächen oder den Grundstücksflächen 
zugeordnete Festsetzungen nach Absatz 2 enthält 
oder solche Festsetzungen vorsieht; im übrigen ist 
§ 8 nicht anzuwenden. Soweit Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen nach Satz 1 den Grundstücken 
zugeordnet sind, sollen die Gemeinden diese an 

 Stelle und auf Kosten der Vorhabenträger durch-
führen; die Maßnahmen können bereits vor dem 
Eingriff durchgeführt werden, wenn dies aus städ-
tebaulichen Gründen oder aus Gründen des Natur-
schutzes erforderlich ist. Die Sätze 1 und 2 gelten 
auch für Vorhaben im Geltungsbereich einer Sat-
zung nach § 4 Abs. 2a und § 7 des Maßnahmenge-
setzes zum Baugesetzbuch. 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist 
über die Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege im Bauleitplan unter entsprechender 
Anwendung des § 8 Abs. 2 Satz 1 und der Vor-
schriften über Ersatzmaßnahmen im Sinne des § 8 
Abs. 9 nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs 
und des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch 
in der Abwägung nach § 1 des Baugesetzbuchs zu 
entscheiden. Dazu gehören auch Entscheidungen 
über Darstellungen und Festsetzungen nach den 
§§ 5 und 9 des Baugesetzbuchs, die dazu dienen, 
die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Lei-
stungsfähigkeit des Naturhaushalts oder des L and-
schaftsbildes auf den Grundstücksflächen, auf 
denen Eingriffe zu erwarten sind, oder im sonsti-
gen Geltungsbereich des Bauleitplans auszuglei-
chen, zu ersetzen oder zu mindern. Dabei sind die 
Darstellungen der Landschaftspläne zu berück-
sichtigen. Die Festsetzungen nach Satz 2 im sonsti-
gen Geltungsbereich eines Bebauungsplans kön-
nen ergänzend zu § 9 des Baugesetzbuchs den 
Grundstücksflächen, auf denen Eingriffe auf 
Grund sonstiger Festsetzungen zu erwarten sind, 
für Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen ganz oder 
teilweise zugeordnet werden. Die Sätze 1 bis 4 
gelten entsprechend für Satzungen nach § 4

-

Abs. 2 a und § 7 des Maßnahmengesetzes zum 
Baugesetzbuch. 

(2) Auf Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplä-
nen und während der Planaufstellung nach den 
§§ 30 und 33 des Baugesetzbuchs sind § 8 Abs. 2

-

Satz 1 und die Vorschriften über Ersatzmaßnah-
men im Sinne des § 8 Abs. 9 anzuwenden, soweit 
der Bebauungsplan oder der Entwurf des Bebau-
ungsplans entsprechende Festsetzungen auf den 
Grundstücksflächen oder den Grundstücksflächen 
zugeordnete Festsetzungen nach Absatz 1 enthält 
oder solche Festsetzungen vorsieht; im übrigen ist 
§ 8 nicht anzuwenden. 

(3) Die Festsetzungen für Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen sind vom Vorhabenträger 
durchzuführen. Soweit Festsetzungen den Grund-
stücken nach Absatz 1 Satz 4 zugeordnet sind, soll 
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(4) Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile, die nach § 34 des Baugesetz-
buchs zulässig sind, sind nicht als Eingriffe anzuse-
hen, soweit sich aus Absatz 3 Satz 3 nichts anderes 
ergibt. 

(5) Entscheidungen nach § 8 über Vorhaben 
nach § 35 Abs. 1 und 4 des Baugesetzbuchs und 
Entscheidungen über Vorhaben nach § 34 des 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

die Gemeinde diese an Stelle und auf Kosten der 
Vorhabenträger oder der Eigentümer der Grund-
stücke durchführen, sofern die Durchführung 
nicht auf andere Weise gesichert ist. Die Maßnah-
men können bereits vor dem Eingriff durchgeführt 
werden, wenn dies aus städtebaulichen Gründen 
oder aus Gründen des Naturschutzes erforderli-
chist; die Kosten können geltend gemacht werden, 
sobald die Grundstücke, auf denen Eingriffe zu 
erwarten sind, baulich oder gewerblich genutzt 
werden dürfen. 

(4) Soweit die Gemeinde Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen nach Absatz 3 durchführt, sind 
die Kosten auf die zugeordneten Grundstücke zu 
verteilen. 

Verteilungsmaßstäbe sind 

1. die überbaubare Grundstücksfläche, 

2. die zulässige Grundfläche, 

3. die Schwere der zu erwartenden Beeinträch-
tigungen. 

Die Verteilungsmaßstäbe können miteinander 
verbunden werden. Die Absätze 2 bis 4 gelten auch 
für Vorhaben im Geltungsbereich einer Satzung 
nach § 4 Abs. 2 a und § 7 des Maßnahmengesetzes 
zum Baugesetzbuch. 

(5) Die Gemeinden können durch Satzung 
regeln 

1. Grundsätze für die Ausgestaltung von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen nach Absatz 1

-

Satz 4 entsprechend den Festsetzungen des 
Bebauungsplans, 

2. den Umfang der Kostenerstattung nach Ab-
satz 3; dabei ist § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 
und Satz 2 des Baugesetzbuchs entsprechend 
anzuwenden, 

3. die Art der Kostenermittlung und die Höhe des 
Einheitssatzes entsprechend § 130 des Bauge-
setzbuchs, 

4. die Verteilung der Kosten nach Absatz 4 ein-
schließlich einer Pauschalierung der Schwere 
der zu erwartenden Beeinträchtigungen nach 
Biotop- und Nutzungstypen, 

5. die Voraussetzungen für die Anforderung von 
Vorauszahlungen, 

6. die Fälligkeit des Kostenerstattungsbetrags. 

(6) Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile, die nach § 34 des Baugesetz-
buchs zulässig sind, sind nicht als Eingriffe anzuse-
hen, soweit sich aus Absatz 4 Satz 4 nichts anderes 
ergibt. 

(7) Entscheidungen nach § 8 über Vorhaben 
nach § 35 Abs. 1 und 4 des Baugesetzbuchs und 
Entscheidungen über die Errichtung von bauli- 
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Baugesetzbuchs ergehen im Benehmen mit den für 
Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen 
Behörden. Das Benehmen ist nicht erforderlich in 
den Fällen des Absatzes 3. Im übrigen bleibt § 8 
Abs. 5 Satz 1 unberührt. 

(6) Die Geltung des § 8 für Bebauungspläne, 
soweit sie auf Grund gesetzlicher Vorschriften eine 
Planfeststellung ersetzen, bleibt unberührt. 

§ 8b 
Sonderregelung für die neuen Länder 

In dem in Artikel I Abs. I des Einigungsvertra-
ges genannten Gebiet gelten bis zum (einsetzen: 
Ablauf von fünf Jahren ab Inkrafttreten) die folgen-
den Maßgaben: 

1. Vorhaben 

a) in Gebieten mit Bebauungsplänen und wäh-
rend der Planaufstellung nach den §§ 30 und 
33 des Baugesetzbuchs, 

b) im Geltungsbereich einer Satzung nach § 4 
Abs. 2a und § 7 des Maßnahmengesetzes 
zum Baugesetzbuch und 

c) innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile, die nach § 34 des Baugesetzbuchs 
zulässig sind, sind nicht als Eingriffe in Natur 
und Landschaft anzusehen. Die Geltung des 
§ 8 für Bebauungspläne, soweit sie auf Grund 
gesetzlicher Vorschriften eine Planfeststel-
lung ersetzen, bleibt unberührt. Ferner bleibt 
§ I des Baugesetzbuchs unberührt. 

2. Entscheidungen nach § 8 über Vorhaben nach 
§ 35 Abs. 1 und 4 des Baugesetzbuchs und 
Entscheidungen über Vorhaben nach § 34 des 
Baugesetzbuchs ergehen im Benehmen mit den 
für Naturschutz und Landschaftspflege zustän-
digen Behörden. Im übrigen. bleibt § 8 Abs. 5 
Satz I unberührt. 

§ 8c 
Überleitungsvorschrift zu den §§ 8a und 8 b 

(1) § 8a Abs. 3 bis 5 ist anzuwenden auf Vorha-
ben, über deren Zulässigkeit vor dem .. . 1993 
entschieden worden und die Entscheidung noch 
nicht unanfechtbar geworden ist. 

(2) § 8 b ist anzuwenden auf Vorhaben, für die 
nach dem ... 1993 und vor dem (einsetzen: Ablauf 
von fünf Jahren ab Inkrafttreten) bei der zuständi-
gen Behörde ein Antrag auf Genehmigung gestellt 
wurde und darüber vor dem (einsetzen: Ablauf von 
fünf Jahren ab Inkrafttreten) noch nicht unanfecht-
bar entschieden worden ist. " 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

chen Anlagen nach § 34 des Baugesetzbuchs erge-
hen im Benehmen mit den für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständigen Behörden. Äußert 
sich in  den- Fallen  des § 34 des Baugesetzbuchs die 
für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige 
Behörde nicht binnen eines Monats, kann die für 
die Entscheidung zuständige Behörde davon aus-
gehen, daß Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege von dem Vorhaben nicht 
berührt werden. Das Benehmen ist nicht erforder-
lich in den Fällen des Absatzes 2 und des Absat-
zes 4 Satz 4. Im übrigen bleibt § 8 Abs. 5 Satz 1 
unberührt. 

(8) unverändert 

§ 8b 
Abweichende Ländervorschriften 

Die Länder können abweichend von § 8 a be-
stimmen, daß bis zum 31. März 1998 

1. § 8a Abs. 1 auf Bauleitpläne und auf Satzungen 
nach § 4 Abs. 2 a und § 7 des Maßnahmengeset-
zes zum Baugesetzbuch nicht anzuwenden ist 
und 

2. Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen 
und während der Planaufstellung nach den 
§§ 30 und 33 des Baugesetzbuchs und im Gel-
tungsbereich einer Satzung nach § 4 Abs. 2 a 
und § 7 des Maßnahmengesetzes zum Bauge-
setzbuch nicht als Eingriffe in Natur und Land-
schaft anzusehen sind. 

§ 1 Abs. 5 und 6 des Baugesetzbuchs bleibt 
unberührt. 

§ 8c 
Überleitungsvorschrift zu § 8a 

§ 8a Abs. 2 bis 7 ist auch anzuwenden auf 
Vorhaben 

1. in Gebieten mit Bebauungsplänen, die vor dem 
1. April 1993 in Kraft  getreten sind, oder 

2. über deren Zulässigkeit vor dem L April 1993 
entschieden worden und die Entscheidung noch 
nicht unanfechtbar geworden ist."  
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Artikel 6 

Änderung des Abfallgesetzes 

Das Gesetz über die Vermeidung und Entsorgung 
von Abfällen vom 27. August 1986 (BGBl. I S. 1410, 
1501), zuletzt geändert durch Anlage I, Kapitel XII, 
Sachgebiet D, Abschnitt II des Einigungsvertrages 
vom 31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 des 
Gesetzes vom 23. September 1990 (BGBl. II S. 889, 
1117) wird wie folgt geändert: 

1. § 7 wird wie folgt gefaßt: 

n§ 7 
 Zulassung von Abfallentsorgungsanlagen 

(1) Die Errichtung und der Betrieb von ortsfesten 
Abfallentsorgungsanlagen zur Lagerung oder Be-
handlung von Abfällen sowie die wesentliche 
Änderung einer solchen Anlage oder ihres Betrie-
bes bedürfen der Genehmigung nach den Vor-
schriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes; 
einer weiteren Zulassung nach diesem Gesetz 
bedarf es nicht. Die §§ 6 und 11 Abs. 3 sowie § 13 
finden entsprechende Anwendung. 

(2) Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
zur Ablagerung von Abfällen (Deponien) sowie die 
wesentliche Änderung einer solchen Anlage oder 
ihres Betriebes bedürfen der Planfeststellung durch 
die zuständige Behörde. In dem Planfeststellungs-
verfahren ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach den Vorschriften des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. 

(3) Die zuständige Behörde kann an Stelle eines 
Planfeststellungsverfahrens auf Antrag oder von 
Amts wegen ein Genehmigungsverfahren durch-
führen, wenn 

1. die Einrichtung und der Betrieb einer unbedeu-
tenden Deponie oder 

2. die wesentliche Änderung einer solchen Anlage 
oder ihres Betriebes beantragt wird, soweit die 
Änderung keine erheblichen nachteiligen Aus-
wirkungen auf ein in § 2 Abs. 1 Satz 2 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung genannten Schutzgutes haben kann, 
oder 

3. die Errichtung und der Betrieb einer Deponie 
beantragt wird, die ausschließlich oder überwie-
gend der Entwicklung und Erprobung neuer 
Verfahren dient und die Genehmigung für einen 
Zeitraum von höchstens zwei Jahren nach Inbe-
triebnahme der Anlage erteilt werden soll; die-
ser Zeitraum kann auf Antrag bis zu einem 
weiteren Jahr verlängert werden. 

Satz 1 Nr. 1 und 2 gilt nicht für die Errichtung und 
den Betrieb von Anlagen zur Ablagerung von 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

Artikel 6 

Änderung des Abfallgesetzes 

Das Gesetz über die Vermeidung und Entsorgung 
von Abfällen vom 27. August 1986 (BGBl. I S. 1410, 
1501), zuletzt geändert durch Anlage I Kapitel XII 
Sachgebiet D Abschnitt II des Einigungsvertrages 
vom 31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 des 
Gesetzes vom 23. September 1990 (BGBl. II S. 889, 
1117) wird wie folgt geändert: 

1. § 7 wird wie folgt gefaßt: 

n§ 7 

Zulassung von Abfallentsorgungsanlagen 

(1) Die Errichtung und der Bet rieb von ortsfesten 
Abfallentsorgungsanlagen zur Lagerung oder Be-
handlung von Abfällen sowie die wesentliche 
Änderung einer solchen Anlage oder ihres Betrie-
bes bedürfen der Genehmigung nach den Vor-
schriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes; 
einer weiteren Zulassung nach diesem Gesetz 
bedarf es nicht. § 6 findet Anwendung. 

(2) unverändert 

(3) Die zuständige Behörde kann an  Stelle eines 
Planfeststellungsverfahrens auf Antrag oder von 
Amts wegen ein Genehmigungsverfahren durch-
führen, wenn 

1. die Errichtung und der Betrieb einer unbedeu-
tenden Deponie oder 

2. die wesentliche Änderung einer Deponie oder 
ihres Betriebes beantragt wird, soweit die Ände-
rung keine erheblichen nachteiligen Auswir-
kungen auf ein in § 2 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung ge-
nannten Schutzgutes haben kann, oder 

3. unverändert 

Satz 1 Nr. 1 und 2 gilt nicht für die Errichtung und 
den Betrieb von Anlagen zur Ablagerung von 
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besonders überwachungsbedürftigen Abfällen, 
wenn hiervon erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt ausgehen können; für diese Anlagen kann 
die Genehmigung nach Satz 1 Nr. 3 höchstens für 
einen Zeitraum von einem Jahr erteilt werden. Die 
zuständige Behörde soll in der Regel ein Genehmi-
gungsverfahren durchführen, wenn die Änderung 
keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf 
ein in § 2 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung genannten Schutz-
gutes hat, und den Zweck verfolgt, eine wesent-
liche Verbesserung für diese Schutzgüter herbei-
zuführen. " 

2. § 7a Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach dem Wort  „Widerrufs" werden die Worte 
„für einen Zeitraum von sechs Monaten" einge-
fügt und die Worte „mit der Ausführung" durch 
die Worte „mit der Errichtung und dem Betrieb 
des Vorhabens" ersetzt. 

b) Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„Diese Frist kann auf Antrag um weitere sechs 
Monate verlängert werden."  

3. Nach § 7a wird folgender § 7 b eingefügt: 

„§ 7b 
Planfeststellungsverfahren 

Für das Planfeststellungsverfahren gelten die 
§§ 72 bis 78 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
des Bundes. Die Bundesregierung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates weitere Einzelheiten des Planfeststel-
lungsverfahrens, insbesondere Art und Umfang der 
Antragsunterlagen, zu regeln." 

4. In § 8 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „ § 7 Abs. 1" 
durch die Angabe „ § 7 Abs. 2", die Angabe „ § 7 
Abs. 2" durch die Angabe „ § 7 Abs. 3" und das 
Wort „Abfallentsorgungsanlagen" durch das Wort 
„Deponien" ersetzt. In Absatz 2 und Absatz 3 Nr. 2 
wird jeweils das Wort „Abfallentsorgungsanlage" 
durch das Wort „Deponie" ersetzt. 

5. § 8a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 5 wird die Angabe 
„ § 7 Abs. 1" jeweils durch die Angabe „§ 7 
Abs. 2" ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 7 Abs. 2" durch 
die Angabe „ § 7 Abs. 3" ersetzt. 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

besonders überwachungsbedürftigen Abfällen, 
wenn hiervon erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt ausgehen können; für diese Anlagen kann 
die Genehmigung nach Satz 1 Nr. 3 höchstens für 
einen Zeitraum von einem Jahr erteilt werden. Die 
zuständige Behörde soll in der Regel ein Genehmi-
gungsverfahren durchführen, wenn die Änderung 
keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf 
ein in § 2 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung genannten Schutz-
gutes hat, und den Zweck verfolgt, eine wesent-
liche Verbesserung für diese Schutzgüter herbei-
zuführen. " 

2. unverändert 

3. Nach § 7a wird folgender § 7 b eingefügt: 

„§ 7b 
Planfeststellungsverfahren 

Für das Planfeststellungsverfahren gelten die 
§§ 72 bis 78 des Verwaltungsverfahrensgesetzes. 
Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes weitere Einzelheiten des Planfeststellungsver-
fahrens, insbesondere Art und Umfang der 
Antragsunterlagen, zu regeln." 

4. In § 8 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „ § 7 Abs. 1" 
durch die Angabe „ § 7 Abs. 2", die Angabe „ § 7 
Abs. 2" durch die Angabe „§ 7 Abs. 3" und in 
Satz 3 das Wort „Abfallentsorgungsanlagen" durch 
das Wort „Deponien" ersetzt. In Absatz 2 und 3 
Nr. 2 wird jeweils das Wort „Abfallentsorgungsan-
lage" durch das Wort „Deponie" ersetzt. 

5. unverändert 

Artikel 6a 

Übergangsvorschrift 

Bereits begonnene Verfahren zur Zulassung von 
Abfallentsorgungsanlagen sind nach den Vorschrif-
ten des Abfallgesetzes und den auf das Abfallgesetz 
gestützten Rechtsverordnungen zu Ende zu führen, 
wenn das Vorhaben bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
öffentlich bekanntgemacht worden ist. 
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Artikel 7 

Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Mai 1990 (BGBl. I

-

S. 880), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 26. August 1992 (BGB1. I S. 1564), wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 4 Abs. 1 wird Satz 2 wie folgt gefaßt: 

„Mit Ausnahme von Abfallentsorgungsanlagen 
bedürfen Anlagen, die nicht gewerblichen Zwek-
ken dienen und nicht im Rahmen wirtschaftlicher 
Unternehmungen Verwendung finden, der Geneh-
migung nur, wenn sie in besonderem Maße geeig-
net sind, schädliche Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen oder Geräusche hervorzu-
rufen. " 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

Artikel 7 

Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Mai 1990 (BGBl. I

-

S. 880), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 26. August 1992 (BGBl. I S. 1564), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 4 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Sätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„Die Errichtung und der Be trieb von Anlagen, 
die auf Grund ihrer Beschaffenheit oder ihres 
Betriebes in besonderem Maße geeignet sind, 
schädliche Umwelteinwirkungen hervorzuru-
fen oder in anderer Weise die Allgemeinheit 
oder die Nachbarschaft zu gefährden, erheb-
lich zu benachteiligen oder erheblich zu belä-
stigen, sowie von ortsfesten Abfallentsorgungs-
anlagen zur Lagerung oder Behandlung von 
Abfällen bedürfen einer Genehmigung. Mit 
Ausnahme von Abfallentsorgungsanlagen be-
dürfen Anlagen, die nicht gewerblichen Zwek-
ken dienen und nicht im Rahmen wirtschaftli-
cher Unternehmungen Verwendung finden, der 
Genehmigung nur, wenn sie in besonderem 
Maße geeignet sind, schädliche Umwelteinwir-
kungen durch Luftverunreinigungen oder Ge-
räusche hervorzurufen." 

b) In Satz 3 wird der Punkt durch einen Strich-
punkt ersetzt und folgender Halbsatz ange-
fügt: 

„in der Rechtsverordnung kann auch vorgese-
hen werden, daß eine Genehmigung nicht 
erforderlich ist, wenn eine Anlage insgesamt 
oder in ihren in der Rechtsverordnung bezeich-
neten wesentlichen Teilen der Bauart nach 
zugelassen ist und in Übereinstimmung mit der 
Bauartzulassung errichtet und betrieben 
wird." 

la. § 8 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 8 
Teilgenehmigung 

Auf Antrag kann eine Genehmigung für die 
Errichtung einer Anlage oder eines Teils einer 
Anlage oder für die Errichtung und den Betrieb 
eines Teils einer Anlage erteilt werden, wenn 

1. ein berechtigtes Interesse an der Erteilung 
einer Teilgenehmigung besteht, 

2. die Genehmigungsvoraussetzungen für den 
beantragten Gegenstand der Teilgenehmi-
gung vorliegen und 

3. eine vorläufige Beurteilung ergibt, daß der 
Errichtung und dem Be trieb der gesamten 
Anlage keine von vornherein unüberwindli-
chen Hindernisse im Hinblick auf die Geneh-
migungsvoraussetzungen entgegenstehen. 
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2. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden im zweiten Halbsatz die 
Worte „oder zur Niederschrift bei der 
Behörde" gestrichen. 

bb) Satz 3 wird aufgehoben. 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 4 werden die Worte „, wenn 
mehr als 300 Zustellungen vorzunehmen 
sind;" durch einen Punkt ersetzt. 

bb) Nummer 5 wird aufgehoben. 

c) Dem § 10 Abs. 6 wird folgender Satz ange-
fügt: 

„Die §§ 17 und 19 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes sind anzuwenden; § 18 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes findet entsprechende 
Anwendung." 

d) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 6 a einge-
fügt: 

„ (6 a) Über den Genehmigungsantrag ist nach 
Eingang des Antrags und der nach Absatz 3 
Satz 2 auszulegenden Unterlagen innerhalb 
einer Frist von sieben Monaten, in vereinfach-
ten Verfahren innerhalb einer Frist von drei 
Monaten, zu entscheiden. Die zuständige 
Behörde kann die Frist um jeweils drei Monate 
verlängern, wenn dies wegen der Schwierigkeit 
der Prüfung oder aus Gründen, die dem Antrag-
steller zuzurechnen sind, erforderlich ist. Die 
Fristverlängerung soll gegenüber dem Antrag-
steller begründet  werden."  

e) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 

aa) Sätze 1 und 2 werden durch folgenden Satz 
ersetzt: 

„Die Zustellung des Genehmigungsbe-
scheids an  die Personen, die Einwendungen 
erhoben haben, kann durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden."  

bb) In Satz 6 wird der erste Halbsatz wie folgt 
gefaßt: 

„Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der 
Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine 
Einwendung erhoben haben, als zuge-
stellt;". 

f) Absatz 10 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort  „und" durch ein 
Komma ersetzt. 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

Die Bindungswirkung der vorläufigen Gesamt-
beurteilung entfällt, wenn eine Änderung der 
Sach- oder Rechtslage oder Einzelprüfungen im 
Rahmen späterer Teilgenehmigungen zu einer 
von der vorläufigen Gesamtbeurteilung abwei-
chenden Beurteilung führen." 

2. unverändert 
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bb) Nach den Worten „Teilgenehmigung (§ 8) " 
werden die Worte „und einer Zulassung 
vorzeitigen Beginns (§ 15a)" eingefügt. 

g) Absatz 12 wird gestrichen. 

3. § 13 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Genehmigung schließt andere, die Anlage 
betreffende behördliche Entscheidungen ein, ins-
besondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, 
Zulassungen, Verleihungen, Erlaubnisse und Be-
willigungen, mit Ausnahme von Planfeststellun-
gen, Zulassungen bergrechtlicher Betriebspläne, 
Zustimmungen, behördlichen Entscheidungen auf 
Grund atomrechtlicher Vorschriften und wasser-
rechtlichen Erlaubnissen und Bewil ligungen nach 
§§ 7 und 8 des Wasserhaushaltsgesetzes; die 
Genehmigung kann mit einem Vorbehalt einer 
nachträglichen wasserrechtlichen Auflage erlas-
sen werden." 

4. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird Satz 3 wie folgt gefaßt: 

„Im übrigen gilt § 10 Abs. 6a Satz 2 und 3 
entsprechend." 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Die zuständige Behörde hat von der 
öffentlichen Bekanntmachung des Vorhabens 
und der Auslegung des Antrags und der Unter-
lagen abzusehen, wenn nicht zu besorgen ist, 
daß durch die Änderung zusätzliche oder 
andere erhebliche Emissionen oder auf andere 
Weise Gefahren, erhebliche Nachteile oder 
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit 
oder die Nachbarschaft herbeigeführt wer-
den. " 

5. § 15a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden im zweiten Halbsatz in den 
Nummern 2 und 3 jeweils nach dem Wort „Er-
richtung" die Worte „einschließlich des Probe-
betriebs" eingefügt. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a einge-
fügt: 

„ (1 a) Unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 1 kann die Genehmigungsbehörde auch 
den Betrieb der Anlage zulassen, wenn die 
Änderung der Erfüllung einer sich aus diesem 
Gesetz oder einer auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsverordnung ergebenden 
Pflicht dient. " 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

3. unverändert 

4. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Die zuständige Behörde soll von der 
öffentlichen Bekanntmachung des Vorhabens 
und der Auslegung des Antrags und der Unter-
lagen absehen, wenn der Träger des Vorhabens 
dies beantragt und in den nach § 10 Abs. 3 Satz 2 
auszulegenden Unterlagen keine Umstände 
darzulegen wären, die nachteilige Auswirkun-
gen für die in § 1 genannten Schutzgüter 
besorgen lassen. Dies ist insbesondere dann 
der Fall, wenn erkennbar ist, daß nachteilige 
Auswirkungen durch die getroffenen oder vom 
Trager des Vorhabens vorgesehenen Maßnah-
men ausgeschlossen werden oder die Nachteile 
im Verhältnis zu den jeweils vergleichbaren 
Vorteilen gering sind." 

5. unverändert 
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6. Nach § 23 wird folgender § 23a eingefügt: 

„§ 23a 

Anzeigeverfahren 

(1) Durch Rechtsverordnung nach §§ 23 und 33 
kann auch bestimmt werden, daß 

1. der Betreiber einer Anlage, die nach § 33 der 
Bauart nach oder deren emissionsrelevante 
Teile der Bauart nach allgemein zugelassen 
sind, unverzüglich der zuständigen Behörde die 
Inbetriebnahme oder eine wesentliche Ände-
rung der Anlage anzuzeigen hat, und 

2. dieser Anzeige eine Bescheinigung über die 
Bauartzulassung und eine Bescheinigung eines 
von der zuständigen obersten Landesbehörde 
bekanntgegebenen Sachverständigen, daß die 
Anlage oder ihre emissionsrelevanten Teile den 
zugelassenen Mustern entsprechen und die mit 
der Bauartzulassung verbundenen Auflagen 
erfüllt sind, beizufügen sind. 

(2) Durch Rechtsverordnung nach Absatz 1 kann 
für Anlagen, für die keine Bauartzulassung erteilt 
worden ist, auch vorgeschrieben werden, daß 

1. der Anzeige eine Bescheinigung eines von der 
zuständigen obersten Landesbehörde bekannt-
gegebenen Sachverständigen beizufügen ist, 
daß die Anlage oder ihre emissionsrelevanten 
Teile den in der Rechtsverordnung vorgeschrie-
benen Anforderungen entsprechen, und 

2. die Inbetriebnahme oder wesentliche Änderung 
erst drei Monate nach Vorlage der vollständigen 
Anzeige und der Bescheinigung erfolgen darf, 
es sei denn, die zuständige Behörde hat einer 
früheren Inbetriebnahme zugestimmt. 

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach 
Anhörung der beteiligten Kreise (§ 51) durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes den Inhalt und das Verfahren der Anzeige zu 
regeln und die Anforderungen zu bestimmen, 
denen die Sachverständigen nach Absätzen 1 
und 2 hinsichtlich ihrer Fachkunde, Zuverlässig-
keit und gerätetechnischen Ausstattung genügen 
müssen, sowie Regelungen über die Sammlung 
und Auswertung der Erfahrung der Sachverständi-
gen sowie über deren Weiterbildung zu treffen." 

7. § 33 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

aa) Absatz 1 wird bis einschließlich Nummer 2 
wie folgt gefaßt: 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

5a. § 19 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

An Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Satz 1 gilt für Abfallentsorgungsanlagen ent-
sprechend." 

6. § 23 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden in Nummer 2 das Wort „und" 
und in Nummer 3 der Punkt durch ein Komma 
ersetzt und die folgenden Nummern 4 und 5 
angefügt: 

„4. die Betreiber bestimmter Anlagen der 
zuständigen Behörde unverzüglich die In-
betriebnahme oder eine wesentliche Ände-
rung der Anlage anzuzeigen haben und 

5. bestimmte Anlagen nur betrieben werden 
dürfen, nachdem die Bescheinigung eines 
von der zuständigen obersten Landesbe-
hörde bekanntgegebenen Sachverständi-
gen vorgelegt worden ist, daß die Anlage 
den Anforderungen der Rechtsverordnung 
oder einer Bauartzulassung nach § 33 ent-
spricht." 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„In der Rechtsverordnung nach Satz 1 können 
auch die Anforderungen bestimmt werden, 
denen Sachverständige hinsichtlich ihrer Fach-
kunde, Zuverlässigkeit und gerätetechnischen 
Ausstattung genügen müssen." 

7. § 33 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

aa) Absatz 1 wird bis einschließlich Nummer 2 
wie folgt gefaßt: 
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„(1) Die Bundesregierung wird ermäch-
tigt, zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen sowie zur Vorsorge gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen nach An-
hörung der beteiligten Kreise (§ 51) durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates 

1. zu bestimmen, daß in § 3 Abs. 5 Nr. 1 und 
2 bezeichnete Anlagen oder bestimmte 
Teile von solchen Anlagen nach einer 
Bauartprüfung allgemein zugelassen 
und daß mit der Bauartzulassung Aufla-
gen zur Errichtung und zum Betrieb 
verbunden werden können; 

2. vorzuschreiben, daß bestimmte serien-
mäßig hergestellte Anlagen oder be-
stimmte hierfür serienmäßig hergestellte 
Teile gewerbsmäßig oder im Rahmen 
wirtschaftlicher Unternehmungen nur in 
Verkehr gebracht werden dürfen, wenn 
die Bauart der Anlage oder des Teils 
allgemein zugelassen ist und die Anlage 
oder der Teil dem zugelassenen Muster 
entspricht; ". 

bb) Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden 
die Nummern 3 und 4. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Die Zulassung der Bauart darf nur von der 
Erfüllung der in § 32 Abs. 1 und 2 genannten 
Anforderungen, sowie einem Nachweis der 
Höhe der Emissionen der Anlage oder des Teils 
abhängig gemacht werden."  

Artikel 8 

Änderung der Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) 

In der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen vom 24. Juli 1985 (BGBl. I S. 1586), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 28. August 1991 
(BGBl. I S. 1838, 2044), wird der Anhang in Nummer 8 
wie folgt geändert: 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

„(1) Die Bundesregierung wird ermäch-
tigt, zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen sowie zur Vorsorge gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen nach An-
hörung der beteiligten Kreise (§ 51) durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates 

1. zu bestimmen, daß in § 3 Abs. 5 Nr. 1 
oder 2 bezeichnete Anlagen oder be-
stimmte Teile von solchen Anlagen nach 
einer Bauartprüfung allgemein zugelas-
sen und daß mit der Bauartzulassung 
Auflagen zur Errichtung und zum Be-
trieb verbunden werden können; 

2. unverändert 

bb) unverändert 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Die Zulassung der Bauart darf nur von der 
Erfüllung der in § 32 Abs. 1 und 2 genannten 
oder in anderen Rechtsvorschriften festgeleg-
ten Anforderungen sowie von einem Nachweis 
der Höhe der Emissionen der Anlage oder des 
Teils abhängig gemacht werden."  

8. In § 62 Abs. 1 Nr. 7 wird nach der Angabe 
„33 Abs. 1 Nr. 1" die Angabe „oder 2" einge-
fügt. 

9. In § 67 wird nach Absatz 6 folgender Absatz 7 
angefügt: 

„(7) Eine Planfeststellung oder Genehmigung 
nach dem Abfallgesetz gilt als Genehmigung nach 
diesem Gesetz fort. Eine Anlage, die nach dem 
Abfallgesetz angezeigt wurde, gilt als nach diesem 
Gesetz angezeigt. Abfallentsorgungsanlagen, die 
weder nach dem Abfallgesetz planfestgestellt oder 
genehmigt noch angezeigt worden sind, sind 
unverzüglich bei der zuständigen Behörde anzu-
zeigen. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend." 

Artikel 8 

Änderung der Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) 

In der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen vom 24. Juli 1985 (BGBl. I S. 1586), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 28. August 1991 
(BGBl. I S. 1838, 2044), wird der Anhang in Nummer 8 
wie folgt geändert: 
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1. Die Überschrift wird wie folgt gefaßt:  

„Verwertung und Beseitigung von Reststoffen und  
Abfällen" .  

2. In Nummer 8.1 werden die Worte „oder flüssigen  
Stoffen" durch die Worte „ , flüssigen oder gasför-
migen Stoffen oder Gegenständen" ersetzt.  

3. a) In Nummer 8.4 werden nach dem Wo rt  „feste"  
die Worte „ , flüssige oder gasförmige" einge-
fügt.  

b) In Nummer 8.4 werden die Worte „1 Tonne"  
ersetzt durch die Worte „10 Tonnen".  

4. a) In Nummer 8.5 wird die Zahl „0,75" ersetzt  
durch die Zahl ,,10”.  

b) Nummer 8.5 Spalte 2 wird wie folgt gefaßt:  

„Anlagen zur Kompostierung mit einer Durch-
satzleistung von 0,75 Tonnen bis weniger als  

10 Tonnen je Stunde".  

5. Nach Nummer 8.7 wird in Spalte 1 folgende Num-
mer 8.8 angefügt:  

„8.8 Anlagen zur chemischen Behandlung von  

Abfällen".  

6. Nach Nummer 8.8 wird in Spalte 2 folgende Num-
mer 8.9 angefügt:  

„8.9 Anlagen zur Lagerung oder Behandlung  

von Autowracks; Nummer 3.14 bleibt unbe
-rührt". 

 

7. Nach Nummer 8.9 wird in Spalte 1 folgende Num-
mer 8.10 angefügt:  

„8.10 Abfallentsorgungsanlagen zur Lagerung  
oder Behandlung von Abfällen im Sinne des  
§ 2 Abs. 2 des Abfallgesetzes".  

8. Nach Nummer 8.10 wird in Spalte 2 folgende Num-
mer 8.11 angefügt:  

„8.11 Abfallentsorgungsanlagen zur Lagerung  
oder Behandlung von Abfällen".  

Beschlüsse des 19. Ausschusses  

1. unverändert  

2. unverändert  

3. a) In Nummer 8.4 Spalte 1 werden nach dem Wort  
„feste" die Worte „ , flüssige oder gasförmige"  

eingefügt.  

b) In Nummer 8.4 Spalte 1 werden die Worte  
„1 Tonne" ersetzt durch die Worte „10 Ton-
nen".  

c) Nummer 8.4 Spalte 2 wird wie folgt gefaßt:  
„Anlagen, in denen  
a) feste, flüssige oder gasförmige Abfälle, auf  

die die Vorschriften des Abfallgesetzes  
Anwendung finden, aufbereitet werden, mit  
einer Leistung von 1 Tonne bis weniger als  
10 Tonnen je Stunde, oder  

b) Stoffe aus in Haushaltungen anfallenden  
oder aus gleichartigen Abfällen durch Sor-
tieren für den Wirtschaftskreislauf zurück-
gewonnen werden, mit einer Leistung von  

1 Tonne oder mehr je Stunde".  

4. unverändert  

4 a. In Nummer 8.7 werden in den Spalten 1 und 2  
jeweils die Worte „, auch soweit den Umstän-
den nach zu erwarten ist, daß sie weniger als  
während der sechs Monate, die auf die Inbe-
triebnahme folgen, an demselben Ort be trieben  
werden" gestrichen.  

5. unverändert  

6. unverändert  

7. unverändert 

 8. unverändert  
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Artikel 9 

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die auf Artikel 8 beruhenden Teile der Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen können auf 
Grund der Ermächtigung des § 4 Abs. 1 in Verbin-
dung mit § 19 Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes durch Rechtsverordnung geändert werden. 

Artikel 10 

Änderung des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung vom 12. Februar 1990 (BGBl. I S. 205), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 20. Juni 1990 (BGBl. I

-

S. 1080), wird wie folgt geändert: 

1. In § 16 Abs. 1 werden die Wörter „ , das den 
Anforderungen des § 6a Abs. 2 Satz 2 des Raum-
ordnungsgesetzes entspricht," gestrichen. 

2. In der Anlage zu § 3 wird die Nummer 4 wie folgt 
gefaßt: 

„4. Errichtung und Betrieb einer Deponie sowie 
die wesentliche Änderung einer solchen 
Anlage oder ihres Betriebes, die der Planfest-
stellung nach § 7 Abs. 2 des Abfallgesetzes 
bedürfen; ". 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

Artikel 9 

unverändert 

Artikel 10 

Änderung des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung vom 12. Februar 1990 (BGBl. I S. 205), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 20. Juni 1990 (BGBl. I

-

S. 1080), wird wie folgt geändert: 

01. § 2 Abs. 3 Nr. 3 und 4 werden wie folgt gefaßt: 

„3. Beschlüsse nach § 10 des Baugesetzbuchs 
über die Aufstellung, Änderung oder Ergän-
zung von Bebauungsplänen, durch die die 
Zulässigkeit von bestimmten Vorhaben im 
Sinne der Anlage zu § 3 begründet werden 
soll, sowie Beschlüsse nach § 10 des Bauge-
setzbuchs über Bebauungspläne, die Plan-
feststellungsbeschlüsse für Vorhaben im 
Sinne der Anlage zu § 3 ersetzen, 

4. Beschlüsse nach § 7 des Maßnahmengesetzes 
zum Baugesetzbuch über Satzungen über 
den Vorhaben- und Erschließungsplan für 
Vorhaben im Sinne der Anlage zu § 3." 

1. unverändert 

1a.  § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In § 17 Satz 1 wird das Wort „Bauleitpläne" 
durch die Worte „Bebauungspläne oder Sat-
zungen" ersetzt. 

b) An § 17 Satz 1 werden — bei Wegfall des 
bisherigen § 17 Satz 2 — folgende Sätze 2 und 
3 angefügt: 

„§ 2 Abs. 1 Satz 1 bis 3 und § 8 sind anzuwen-
den, bei vorgelagerten Verfahren nach § 2 
Abs. 3 Nr. 3, 1. Alternative, und Nr. 4 entspre-
chend dem Planungsstand des Vorhabens. Im 
nachfolgenden Zulassungsverfahren soll die 
Prüfung der Umweltverträglichkeit auf zu-
sätzliche oder andere erhebliche Umweltaus-
wirkungen des Vorhabens beschränkt wer-
den." 

2. unverändert 
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3. Der Anhang zu Nummer 1 der Anlage zu § 3 wird 
wie folgt geändert: 

a) Die bisherige Nummer 27 wird Nummer 26. 

b) Nach Nummer 26 wird folgende Nummer 27 
angefügt: 

„27. Abfallentsorgungsanlagen. 

Artikel 11 

Gesetz zur Beschränkung von Rechtsmitteln 
in der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

Bis zum (einsetzen: Ablauf von fünf Jahren ab 
Inkrafttreten) gelten in den Ländern Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-An-
halt und Thüringen die folgenden Sonderregelun-
gen: 

1. § 47 Abs. 1 Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung 
ist, außer in den Fällen des § 18 des Investitions-
vorranggesetzes, nicht anzuwenden. 

2. In Streitigkeiten, die be treffen 

a) die Errichtung, den Abbruch, die Änderung und 
die Nutzungsänderung von baulichen Anlagen 
im Sinne der Bauordnungen der L ander, 

b) die Errichtung, den Betrieb und die Änderung 
von Anlagen im Sinne des § 4 BImSchG, soweit 
sie nicht von § 48 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 VwGO 
erfaßt sind, 

c) die Errichtung, die Beschaffenheit und den 
Betrieb nicht genehmigungsbedürftiger Anla-
gen im Sinne des § 22 BImSchG, 

d) die Benutzung von Gewässern im Sinne der 
§§ 1, 3 WHG, 

e) Planfeststellungsverfahren nach § 7 Abs. 2

-

AbfG, soweit sie nicht von § 48 Abs. 1 Satz 1

-

Nr. 5 VwGO erfaßt sind, 

f) Genehmigungsverfahren nach § 7 Abs. 3

-

AbfG, 

g) Planfeststellungsverfahren für den Bau oder die 
Änderung von Straßen, soweit sie nicht von § 1 
des Verkehrswegeplanungsbeschleunigungs-
gesetzes erfaßt sind, 

h) Tätigkeiten und Einrichtungen im Sinne des § 2 
des Bundesberggesetzes, 

i) die Errichtung von Freileitungen und die Ände-
rungen ihrer Linienführung, soweit sie nicht von 
§ 48 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 VwGO erfaßt sind, 

j) den Bau, die Erneuerung, die Erweiterung und 
die Stillegung von Energieanlagen im Sinne der 
§§ 2ff. EnWG, 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

3. unverändert 

Artikel 11 

Gesetz zur Beschränkung von Rechtsmitteln 
in der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

Bis zum 31. März 1998 gelten in den Ländern 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen die folgenden Son-
derregelungen: 

1. Anträge nach § 47 Abs. 1 Nr. 1 der Verwaltungs-
gerichtsordnung sind binnen drei Monaten ab 
Inkrafttreten der zu überprüfenden Rechtsvor-
schrift zulässig. § 58 der Verwaltungsgerichtsord-
nung ist nicht anzuwenden. 

2. In Streitigkeiten, die be treffen 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) unverändert 

d) unverändert 

e) unverändert 

f) unverändert 

g) unverändert 

h) unverändert 

i) unverändert 

j) unverändert 
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k) die Errichtung, den Betrieb und die Änderung 
überwachungsbedürftiger Anlagen im Sinne 
der §§ 1 a, 2 Abs. 2a des Gerätesicherheitsge-
setzes 

findet die Berufung gegen ein Urteil des Verwal-
tungsgerichts an das Oberverwaltungsgericht nur 
statt, wenn sie in dem Urteil zugelassen ist. Satz 1 
gilt für Streitigkeiten über sämtliche für das Vorha-
ben erforderlichen Genehmigungen, Erlaubnisse 
und sonstige behördliche Entscheidungen, auch 
soweit sie Nebeneinrichtungen betreffen, die mit 
ihm in einem räumlichen und bet rieblichen Zusam-
menhang stehen. Für das Zulassungs- und 
Beschwerdeverfahren ist § 131 der Verwaltungs-
gerichtsordnung anzuwenden. 

3. Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten 
gegen den an einen anderen gerichteten, diesen 
begünstigenden Verwaltungsakt haben in den Fäl-
len der Nummer 2 keine aufschiebende Wir-
kung. 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

k) die Errichtung, den Betrieb und die Änderung 
überwachungsbedürftiger Anlagen im Sinne 
der §§ 1 a, 2 Abs. 2 a des Gerätesicherheitsge-
setzes, 

findet die Berufung gegen ein Urteil des Verwal-
tungsgerichts an das Oberverwaltungsgericht nur 
statt, wenn sie in dem Urteil zugelassen ist. Satz 1 
gilt für Streitigkeiten über sämtliche für das Vorha-
ben erforderlichen Genehmigungen, Erlaubnisse 
und sonstige behördliche Entscheidungen, auch 
soweit sie Nebeneinrichtungen be treffen, die mit 
ihm in einem räumlichen und betrieblichen Zusam-
menhang stehen. Für das Zulassungs- und 
Beschwerdeverfahren ist § 131 der Verwaltungs-
gerichtsordnung anzuwenden. 

3. unverändert 

Artikel 11 a 

Gesetz über eine Sozialklausel 
in Gebieten mit gefährdeter Wohnungsversorgung 

§1 

Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch 
Rechtsverordnungen Gebiete zu bestimmen, in 
denen die ausreichende Versorgung der Bevölke-
rung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedin-
gungen in einer Gemeinde oder einem Teil einer 
Gemeinde besonders gefährdet ist. In den so 
bestimmten Gebieten gilt ergänzend zu den Bestim-
mungen des Bürgerlichen Gesetzbuches: 

Ist an den vermieteten Räumen nach der Überlassung 
an den Mieter Wohnungseigentum begründet und 
das Wohnungseigentum veräußert worden, so wer-
den berechtigte Interessen des Vermieters im Sinne 
des § 556a Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches nicht berücksichtigt, 

1. wenn die vertragsmäßige Beendigung des Miet-
verhältnisses wegen des Alters oder des Gesund-
heitszustandes des Mieters oder eines bei ihm 
lebenden Mitglieds seiner Familie eine nicht zu 
rechtfertigende Härte bedeuten würde, und 

2. in den übrigen Fällen bis zum Ablauf von sieben 
Jahren nach der Veräußerung, es sei denn, der 
Vermieter weist nach, daß angemessener Ersatz-
wohnraum zu zumutbaren Bedingungen beschafft 
werden kann. 

Die Behörde, die die Abgeschlossenheitsbescheini-
gung gemäß § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 des Wohnungsei-
gentumsgesetzes erteilt, hat die Mieter auf ihre 
Rechte nach Nummern 1 und 2 hinzuweisen. 

§2 

Dieses Gesetz tritt am 31. Dezember 1997 außer 
Kraft. 
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Artikel 12 

Bekanntmachung des Maßnahmengesetzes zum 
Baugesetzbuch und des Raumordnungsgesetzes 

Das Bundesministerium für Raumordnung, Bauwe-
sen und Städtebau kann den Wortlaut des Maßnah-
mengesetzes zum Baugesetzbuch und des Raumord-
nungsgesetzes in der vom Inkrafttreten dieses Geset-
zes an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt 
bekanntmachen. 

Artikel 13 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am ... 1993 in Kraft. 

Beschlüsse des 19. Ausschusses 

Artikel 12 

Bekanntmachung des Maßnahmengesetzes zum 
Baugesetzbuch und des Raumordnungsgesetzes 

Das Bundesministerium für Raumordnung, Bauwe-
sen und Städtebau kann den Wortlaut des Maßnah-
mengesetzes zum Baugesetzbuch und des Raumord-
nungsgesetzes in der vom Inkrafttreten dieses Geset-
zes an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt 
bekanntmachen und dabei Unstimmigkeiten des 
Wortlauts berichtigen. 

Artikel 13 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. April 1993 in Kraft. 








